
Einladung zur

Frühlingsgemeinde­
versammlung
Freitag, 29. Mai 2026, Altes Schützenhaus 

19.30 Uhr	 Röm.-Kath. Kirchgemeinde
20.00 Uhr	 Politische Gemeinde





Inhaltsverzeichnis 
 
1. Römisch-Katholische Kirchgemeinde 
 
Einladung zu den Gemeindeversammlungen 2 
Geschäftsordnung 3 
Wahl der Stimmenzählenden 3 
Rechenschaftsbericht 2025 des Kirchenrates 4 
Gesamterneuerungswahl des Kirchenrates für die Amtsdauer 2026-2030 7 
Wahl des Kirchenratspräsidiums für die Amtsdauer 2026-2028 8 
Wahl des Kirchenratsvizepräsidiums für die Amtsdauer 2026-2028 8 
Wahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrates der Landeskirche Nidwalden 8 
für die Amtsdauer 2026-2030 
Wahl von drei Mitgliedern der Finanzkommission für die Amtsdauer 2026-2030 9 
Wahl des Verwalters/der Verwalterin der Ridlikapelle für die Amtsdauer 2026-2030 9 
Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Kirchgemeinde 9 
Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Ridlikapelle 11 
Bericht der Finanzkommission für die Kirchgemeinde 11 
Gesamtübersicht Kirchgemeinde 12 
Erfolgsrechnung 2025 Kirchgemeinde 14 
Investitionsrechnung 2025 Kirchgemeinde 16 
Bilanz 2025 Kirchgemeinde 17 
Geldflussrechnung 2025 Kirchgemeinde 18 
Anhang 2025 Kirchgemeinde 19 
Erfolgsrechnung 2025 Ridlikapelle 24 
Bilanz 2025 Ridlikapelle 25 
Auflösung des Spitalbettenfonds 26 
 
2. Politische Gemeinde 
 
Geschäftsordnung 27 
Wahl der Stimmenzählenden 28 
Gesamterneuerungswahl der Finanzkommission für die Amtsdauer 2026-2030 28 
Gesamterneuerungswahl der Verwaltungskommission Gemeindewerk für die 28 
Amtsdauer 2026-2030 
Wahl des Präsidiums der Verwaltungskommission Gemeindewerk für die Amts- 28 
dauer 2026-2028 
Rechenschaftsbericht 2025 des Gemeinderates 29 
Genehmigung der Jahresrechnung 2025 Politische Gemeinde 41 
Bericht der Finanzkommission zur Jahresrechnung 2025 Politische Gemeinde 44 
Gesamtübersicht Politische Gemeinde 45 
Erfolgsrechnung 2025 Politische Gemeinde 47 
Investitionsrechnung 2025 Politische Gemeinde 52 
Bilanz 2025 Politische Gemeinde 56 
Geldflussrechnung 2025 Politische Gemeinde 57 
Anhang 2025 Politische Gemeinde 58 
Genehmigung der Jahresrechnung 2025 Gemeindewerk 69 
Bericht der Finanzkommission zur Jahresrechnung 2025 Gemeindewerk 70 
Bilanz 2025 Gemeindewerk 71 
Erfolgsrechnung 2025 Gemeindewerk 72 
Geldflussrechnung 2025 Gemeindewerk 73 
Investitionsrechnung 2025 Gemeindewerk 74 
Center-Erfolgsrechnung 2025 Gemeindewerk 76 
Anhang 2025 Gemeindewerk 78 
Gewinnverwendung 2025 Gemeindewerk 82 



 
 

Einladung 
 
 
 

zu den Gemeindeversammlungen 
 

im Alten Schützenhaus 
 
 

Freitag, 29. Mai 2026 
 
 
 
 
 
 
 
Römisch-Katholische  19.30 Uhr 
Kirchgemeinde 
 
 
Politische Gemeinde   20.00 Uhr 
 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein. 
Dieser findet im Alten Schützenhaus statt. 
 
Die Unterlagen zu den Sachgeschäften sowie die detaillierten Jahresrechnungen können bei 
der Gemeindeverwaltung Beckenried, Dienstleistungszentrum Oeliweg 4 oder direkt auf der 
Webseite www.beckenried.ch eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Römisch-Katholische 
Kirchgemeinde Beckenried 
 
 
 
Gemeindeversammlung 
Freitag, 29. Mai 2026, 19.30 Uhr 
Altes Schützenhaus 
 
 
 
 
Geschäftsordnung 
 
1. Wahl der Stimmenzählenden 
 
2. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 2025 des Kirchenrates 
 
3. Wahl der Behörden 
 

3.1 Gesamterneuerungswahl des Kirchenrates für die Amtsdauer 2026–2030 
 

3.2 Wahl des Präsidiums für die Amtsdauer 2026–2028 
 

3.3 Wahl des Vizepräsidiums für die Amtsdauer 2026–2028 
 

3.4 Wahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrates der Landeskirche Nidwalden für die 
Amtsdauer 2026–2030 
 

3.5 Wahl von drei Mitglieder der Finanzkommission für die Amtsdauer 2026–2030 
 

3.6 Wahl des Verwalters/der Verwalterin der Ridlikapelle für die Amtsdauer von 2026–
2030 

 
4. Vorlage der Jahresrechnungen 2025 
 

4.1 Kirchgemeinde 
 

4.2 Ridlikapelle 
 
5. Auflösung des Spitalbettenfonds 
 
 
 
 
Traktandum 1 
Wahl der Stimmenzählenden 
 
Es werden jeweils zwei Stimmenzählende vorgeschlagen (je eine stimmenzählende Person 
für die Talseite und die Bergseite mit Ratstisch). Wenn eine grosse Beteiligung vorhanden ist, 
müssen allenfalls weitere Stimmenzählende gewählt werden. 
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Traktandum 2 
Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 2025 des Kirchenrates 
 
Der Kirchenrat ermöglicht Ihnen mit dem Rechenschaftsbericht einen Einblick in die Tätig-
keiten und behandelten Themen der röm.-kath. Kirchgemeinde Beckenried des vergangenen 
Jahres 2025. 
 
Kirchenrat 
 
Der Kirchenrat hat sich im November 2025 neu konstituiert. Jeannette Amstad hat 
demissioniert. Cyrill Strub wurde neu in den Kirchenrat gewählt. Die anfallenden Geschäfte im 
Jahr 2025 behandelte der Kirchenrat an zwölf ordentlichen Sitzungen. 
 
Pfarrei-Leben 
 
Das Jahr 2025 war für die Pfarrei Beckenried von bedeutenden Veränderungen geprägt. Am 
11. Juni wurde Pfarrer Daniel Guillet in einem festlichen Gottesdienst verabschiedet. Die 
grosse Beteiligung verlieh der Verabschiedung einen würdigen Rahmen. Im August nahmen 
Imre Rencsik als Seelsorger sowie Pfarradministrator Josef Zwyssig ihre Tätigkeit in der 
Pfarrei Beckenried auf. Am Bettagssonntag wurde Imre Rencsik im Gottesdienst willkommen 
geheissen, Pfarradministrator Josef Zwyssig am Chilächilbisonntag. Gleichzeitig wurde die 
Gottesdienstordnung angepasst: Der reguläre Sonntagsgottesdienst findet neu um 17.00 Uhr 
statt, während bei besonderen Anlässen weiterhin die Feier am Vormittag beibehalten wird. 
Die Anpassung ermöglicht eine bessere Abstimmung mit den umliegenden Pfarreien. 
 
Das Pfarreileben war geprägt von einer Vielzahl an Gottesdiensten, Festen und Begegnungen. 
Nebst den Feiern im Kirchenjahr wie Advent und Weihnachten, Ostern sowie Fronleichnam 
empfingen 29 Kinder die Erstkommunion und 18 Jugendliche das Sakrament der Firmung. Ein 
besonderer Höhepunkt war die gemeinsame Reise der Firmandinnen und Firmanden nach 
Rom. 
 
Gemeinschaftliche und solidarische Anlässe wie die gut besuchten Fastenspaghetti im Alten 
Schützenhaus stärkten das Miteinander. Gleichzeitig wurden neue Formen des Feierns 
weiterentwickelt: Formate wie „Familiächilä“, „Feyrä mit dä Chleynä“ sowie die 
Spaghettiplausch-Messen mit rund 100 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern verbinden 
Feiern und Begegnung und erweitern die Vielfalt der Gottesdienste. Dadurch entsteht ein 
niederschwelliger Zugang, der den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen entspricht. 
 
Mit «zämähalt» ist im Rahmen der Pfarreierneuerung eine Kerngruppe entstanden, die diesen 
Prozess trägt und aktiv mitgestaltet. Die Gruppe trifft sich regelmässig und setzt sich 
gemeinsam mit Fragen des Glaubens, der Gemeinschaft und der zukünftigen Ausrichtung der 
Pfarrei auseinander. Aus diesem gemeinsamen Prozess heraus entstehen konkrete Impulse 
für das Pfarreileben, etwa in Form von Spielnachmittagen oder «Gottesdiensten einmal 
anders». Pfarreimitglieder bringen sich entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten ein und 
tragen so zur Weiterentwicklung des Pfarreilebens bei. 
 
Ein wichtiger Pfeiler bleibt der Religionsunterricht in enger Zusammenarbeit mit der Schule. 
Ergänzend dazu bieten die monatlichen Bibelabende Raum für Austausch und Vertiefung. 
Auch der Pfarreiausflug mit rund 50 Teilnehmenden sowie das Konzert im Rahmen des 
Samichlais-Märchts in der Pfarrkirche setzten wertvolle Akzente im gemeinschaftlichen Leben. 
 
Ermöglicht wurde dieses vielfältige Pfarreileben durch das grosse Engagement des Seel-
sorgeteams, zahlreicher Freiwilligen sowie weiteren Mitarbeitenden. Ihnen allen gebührt ein 
herzlicher Dank. Der Kirchenrat brachte diese Wertschätzung unter anderem mit einem 
gemeinsamen Anlass im Alten Schützenhaus zum Ausdruck. 
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Das kirchliche Leben in Beckenried befindet sich in einem behutsamen Wandel. Bewährte 
Formen werden weiterhin gepflegt, gleichzeitig werden neue Wege gesucht, um den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Die Pfarrei öffnet sich dabei be-
wusst für neue Ausdrucksformen von Gemeinschaft und Glauben. 
 
Die Pfarrei Beckenried zeigt sich als lebendige Gemeinschaft, die Tradition und neue Formen 
des kirchlichen Lebens miteinander verbindet. 
 
Personal 
 
Im Berichtsjahr standen personelle und strukturelle Weichenstellungen im Zentrum. Mit dem 
Abschied von Pfarrer Daniel Guillet galt es, die seelsorgerliche Grundversorgung neu zu 
organisieren und gleichzeitig eine tragfähige Perspektive für die weitere Entwicklung der 
Pfarrei zu erarbeiten. 
 
Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen und begrenzter Ressourcen ordnete 
der Kirchenrat die Leitungs- und Aufgabenstruktur der Pfarrei neu. Eine angepasste 
Organisationsform wurde vorbereitet und trat im Sommer in Kraft. Dadurch konnten interne 
Abläufe effizienter gestaltet und die Kommunikation nach innen und aussen verbessert 
werden. 
 
Das priesterliche Pensum wurde deutlich reduziert und auf die Bereiche Liturgie, Sakramente 
und seelsorgerliche Begleitung fokussiert. Mit Pfarradministrator Josef Zwyssig sowie dem 
mitarbeitenden Priester Imre Rencsik wurde die seelsorgerliche Begleitung neu aufgestellt. 
Die liturgische und pastorale Arbeit vor Ort wurde zusätzlich durch verschiedene Aushilfen 
unterstützt. Die Pfarreileitung wurde organisatorisch gestärkt und breiter abgestützt. Als Mit-
glied des Leitungsteams ist Imre Rencsik in die Pfarreileitung eingebunden und trägt diese 
wesentlich mit. Christine Durrer ist ebenfalls Teil der Pfarreileitung und leistet einen zentralen 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Pfarreialltags, indem sie die administrativen Auf-
gaben sowie die Personalführung übernimmt, als erste Ansprechperson für Pfarreiangehörige 
fungiert und die entsprechenden Abläufe mit grossem Engagement koordiniert. 
 
Neben den strukturellen Fragen wurden auch inhaltliche Entwicklungsprozesse weitergeführt, 
insbesondere im Bereich Gemeindeaufbau, freiwilliges Engagement und der zukünftigen 
Nutzung kirchlicher Räume. 
 
Der Kirchenrat dankt allen Mitarbeitenden, Aushilfen, Freiwilligen und Gemeindemitgliedern 
herzlich für ihr Engagement und ihr Mittragen in dieser Phase der Weiterentwicklung. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ein Schwerpunkt lag auf der Vorbereitung eines gemeinsamen Pfarreiblattes in Zusammen-
arbeit mit den Pfarreien Buochs und Emmetten. Ziel ist es, die Kommunikation zu bündeln, 
Ressourcen effizient zu nutzen und die Information der Bevölkerung langfristig sicherzustellen. 
Im Berichtsjahr wurden die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet und die Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Pfarreien abgestimmt, sodass die Umsetzung vorbereitet ist. 
 
Mit verschiedenen Beiträgen der Kirchgemeinde wurden die drei Mosaik-Ausgaben 2025 be-
reichert. Allen Schreibenden ein herzliches Dankeschön. 
 
Liegenschaften und Infrastruktur 
 
Die neue Innenbeleuchtung der Pfarrkirche St. Heinrich sowie des Glockenstuhls konnte kurz 
vor Ostern 2025 in Betrieb genommen werden. Das Lichtkonzept setzt die Kirche in den 
Abendstunden stimmungsvoll in Szene und trägt zur besseren Wahrnehmung im Ortsbild bei. 
Die Beschwerde gegen die ursprüngliche Aussenbeleuchtung der Pfarrkirche wurde vom 
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Bundesgericht abgewiesen. Der Kirchenrat prüft nun die Realisierung der Zifferblattbe-
leuchtung. 
 
In den Sommer- und Herbstmonaten 2025 wurde zudem die Goll-Orgel von 1913 durch die 
Orgelbaufirma Späth sorgfältig restauriert. Die Arbeiten wurden im Auftrag der Denkmalpflege 
begleitet. Die Restaurierung ist gelungen; die Orgel präsentiert sich wieder in sehr gutem 
klanglichem und optischem Zustand. Die feierliche Einsegnung erfolgte am 1. März 2026. 
 
Die Renovation der Sockelbereiche bei der Kirche sowie der Umfriedung bei der Friedhof-
kapelle konnte im Herbst 2025 abgeschlossen werden. Damit konnten wichtige bauliche 
Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden. 
 
Kleinere Anlagen und Einrichtungen 
 
Im Bereich der kleineren Anlagen wurden einzelne Objekte erneuert und instand gestellt. Dazu 
gehören die Versetzung und Erneuerung des Helgenstöcklis Erlen sowie die Restaurierung 
des Helgenstöcklis Mühlematt. Diese Arbeiten wurden durch die politische Gemeinde ausge-
führt, die auch den Unterhalt verantwortet. Die katholische Kirchgemeinde ersetzte beim 
Helgenstöckli Erlen das Christopherus-Bild; die Neugestaltung erfolgte durch Jolanda Näpflin. 
 
Für die Lourdesgrotte wird eine mobile Überdachung geprüft, um künftig eine wetterunab-
hängigere Nutzung zu ermöglichen. 
 
Wohnliegenschaften 
 
Nach dem Wegzug von Pfarrer Daniel Guillet konnte die Wohnung an der Seestrasse 18 ab 
Dezember 2025 neu vermietet werden. Damit konnte die Nutzung der Liegenschaft ohne 
Unterbruch weitergeführt werden. 
 
Entwicklung Projekt Kunigunde 
 
Die Weiterentwicklung des Projekts Kunigunde erfolgte im Rahmen der Arealentwicklung 
Chappelmatt. In einem begleiteten Verfahren wurden gemeinsam mit Vertretungen der 
Politischen Gemeinde Beckenried, der kantonalen Denkmalpflege sowie angrenzenden 
Grundeigentümerschaften ortsbauliche Fragestellungen geprüft und abgestimmt. Das Ver-
fahren wurde durch das externe Büro ZEITRAUM Planungen AG begleitet, das bereits die 
Analyse und Strategie Chappelmatt massgeblich mitentwickelt hat. Dabei konnten wichtige 
Erkenntnisse zur verträglichen Bebauung, zur Massstäblichkeit und zur Einbettung ins Ortsbild 
im ISOS-Perimeter gewonnen werden. 
 
Gestützt auf diese Erkenntnisse wurden durch die Firma ARLEWO verschiedene wirtschaft-
liche Realisierungsvarianten berechnet und verglichen. Aufgrund der Anforderungen an das 
Ortsbild, der strategischen Ausrichtung sowie der Erkenntnisse aus dem ENHK-Gutachten 
wurde das Projekt redimensioniert und entsprechend angepasst. Der Fokus liegt neu auf der 
stärkeren Nutzung bestehender Räume sowie auf der Schaffung von Wohnraum. Die Um-
zonung von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die Kernzone ermöglicht diese 
Entwicklung. Gleichzeitig sind flexibel nutzbare Räume in unterschiedlichen Grössen vorge-
sehen, die insbesondere auch den Bedürfnissen von Vereinen und Gruppen gerecht werden. 
 
Der Kirchenrat wird der Kirchgemeindeversammlung zu gegebener Zeit konkrete Vorlagen zur 
Beschlussfassung unterbreiten. 
 
Kirchenraumgestaltung 
 
Im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts Kunigunde rückt auch die zukünftige Nutzung des 
Kirchenraums St. Heinrich verstärkt in den Fokus. Dabei stehen Fragen der Flexibilität, der 
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energetischen Optimierung sowie einer zeitgemässen Nutzung für unterschiedliche Formen 
von Feiern, Begegnungen und Veranstaltungen im Zentrum. 
 
Im Berichtsjahr wurden dazu erste Grundlagen erarbeitet. In einem strukturierten Vorgehen 
wurden Vorabklärungen zu technischen, betrieblichen und liturgischen Anforderungen vorge-
nommen und Gespräche mit den zuständigen Fachstellen, insbesondere der Denkmalpflege, 
geführt. Die Fragestellungen zur Kirchenraumgestaltung wurden dabei bewusst im 
Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Areals Chappelmatt betrachtet. 
 
Ergänzend dazu wurde im Rahmen eines Mitwirkungsprozesses die Bevölkerung einbezogen. 
Die Rückmeldungen zeigen ein klares Bild: Der Kirchenraum soll in seiner sakralen Bedeutung 
erhalten bleiben und zugleich offen sein für unterschiedliche Formen von Nutzung, Begegnung 
und kulturellem Leben im Dorf. Eine flexible Gestaltung wird als wichtige Voraussetzung ge-
sehen, um den veränderten Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. 
 
Im Sinne einer zukunftsorientierten Entwicklung wird dabei eine behutsame Öffnung des 
Kirchenraums angestrebt, die seinen besonderen Charakter wahrt und gleichzeitig neue 
Nutzungsmöglichkeiten ermöglicht. Der Kirchenraum kann damit künftig nicht nur Ort für 
liturgische Feiern sein, sondern auch ein Raum, der das gesellschaftliche Leben im Dorf er-
gänzt und stärkt. 
 
Der Kirchenrat führt die weiteren Abklärungen in einem schrittweisen und aufeinander abge-
stimmten Prozess weiter. Ziel ist es, tragfähige Grundlagen zu erarbeiten, die sowohl den 
liturgischen Anforderungen als auch den baulichen und betrieblichen Rahmenbedingungen 
entsprechen. 
 
Zu gegebener Zeit wird der Kirchgemeindeversammlung eine entsprechende Vorlage zur 
Beschlussfassung unterbreitet. 
 
Dank 
 
Der Kirchenrat bedankt sich bei allen Mitarbeitenden und den vielen freiwilligen Helferinnen 
und Helfern für ihr Engagement und ihre Einsätze im Jahr 2025. 
 
Wir bedanken uns bei der Buchhaltung, der Gemeindeverwaltung, den Behördenvertretern 
und den Kommissionsmitgliedern sowie den uns nahestehenden Beckenrieder Vereinen für 
die wertvolle und gute Zusammenarbeit. 
 
Ihnen, geschätzte Mitglieder der Röm.-Kath. Kirchgemeinde, danken wir herzlich für Ihr 
Vertrauen, Ihre Unterstützung, Ihr Wohlwollen und Ihr Mitdenken. 
 
 
 
Traktandum 3 
 
3.1 Gesamterneuerungswahl des Kirchenrates für die Amtsdauer 2026–2030 
 
Die Amtsdauer des Kirchenrates endet per 30. Juni 2026. Gemäss den gesetzlichen Vorgaben 
ist der Kirchenrat für eine neue Amtsdauer von vier Jahren zu wählen. 
 
a) Wiederwahl bisheriger Mitglieder 

 
Die folgenden Mitglieder des Kirchenrates stellen sich für die Amtsdauer 2026–2030 zur 
Wiederwahl: 
 
• Martha Käslin, Tal 1, Beckenried 
• Pascal Laibacher, Kirchweg 15, Beckenried 
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• Cyrill Strub, Mondmattli 5, Beckenried 
• Simone Konrad-Berlinger, Dorfstrasse 5, Beckenried 

 
Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung wählt die genannten Mitglieder des Kirchenrates für die 
Amtsdauer 2026–2030 wieder. 
 

b) Neuwahl eines Mitgliedes 
 
Kirchenrat Philip Vonlaufen, Rigiweg 3, Beckenried, stellt sich aufgrund hoher beruflicher 
Belastung und damit verbundener häufiger Abwesenheit nicht mehr zur Wahl. Der 
Kirchenrat dankt Philip Vonlaufen herzlich für sein Engagement und seinen Einsatz 
zugunsten der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Beckenried. 
 
Für den freiwerdenden Sitz ist ein neues Mitglied in den Kirchenrat zu wählen. 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung wählt ein neues Mitglied des Kirchenrates für die Amts-
dauer 2026–2030. 

 
3.2 Wahl des Kirchenratspräsidiums für die Amtsdauer 2026–2028 
 
Gemäss Geschäftsordnung der Röm.-Kath. Kirchgemeinde wird das Präsidium für eine Amts-
dauer von zwei Jahren gewählt. Der Kirchenrat schlägt die amtierende Kirchenratspräsidentin 
Simone Konrad-Berlinger für die Amtsdauer 2026–2028 zur Wiederwahl vor. 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung wählt Simone Konrad-Berlinger als Kirchenratspräsidentin 
für die Amtsdauer 2026–2028. 
 
3.3 Wahl des Kirchenratsvizepräsidiums für die Amtsdauer 2026–2028 
 
Gemäss Geschäftsordnung der Röm.-Kath. Kirchgemeinde wird das Vizepräsidium für eine 
Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Der Kirchenrat schlägt den amtierenden Vizepräsidenten 
Pascal Laibacher für die Amtsdauer 2026–2028 zur Wiederwahl vor. 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung wählt Pascal Laibacher als Vizepräsident für die Amtsdauer 
2026–2028. 
 
3.4 Wahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrates der Landeskirche Nidwalden für die 

Amtsdauer 2026–2030 
 
a) Wiederwahl bisheriger Mitglieder 

 
Die folgenden Mitglieder des Grossen Kirchenrates der Landeskirche Nidwalden stellen 
sich für die Amtsdauer 2026–2030 zur Wiederwahl: 
 
• Martha Käslin, Tal 1, Beckenried 
• Gerhard Baumgartner, Unterscheid 2, Beckenried 
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Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung wählt die genannten Mitglieder des Grossen Kirchen-
rates der Landeskirche Nidwalden für die Amtsdauer 2026–2030 wieder. 
 

b) Neuwahl eines Mitgliedes 
 
Jeannette Amstad stellt sich nicht mehr zur Wahl. Der Kirchenrat dankt Jeannette Amstad 
herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz zugunsten der Römisch-Katholischen Kirch-
gemeinde Beckenried. 
 
Für den freiwerdenden Sitz schlägt der Kirchenrat folgendes neues Mitglied zur Wahl vor: 
 
• Cyrill Strub, Mondmattli 5, Beckenried 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung wählt Cyrill Strub als Mitglied des Grossen Kirchenrates 
der Landeskirche Nidwalden für die Amtsdauer 2026–2030. 

 
3.5 Wahl von drei Mitglieder der Finanzkommission für die Amtsdauer 2026–2030 
 
a) Wiederwahl bisheriger Mitglieder 

 
Die folgenden Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl: 
 
• Herbert Genhart, Ridlistrasse 12b, Beckenried 
• Thomas Odermatt-Käslin, Rosenweg 1, Beckenried 
 

b) Neuwahl eines Mitgliedes 
 
Remo Käslin, Oberdorfstrasse 18b, Beckenried, stellt sich nicht zur Wiederwahl. Der 
Kirchenrat dankt Remo Käslin für sein Engagement und seine geleistete Arbeit. Es ist ein 
neues Mitglied zu wählen. 

 
3.6 Wahl des Verwalters/der Verwalterin der Ridlikapelle für die Amtsdauer von 2026–

2030 
 
Die amtierende Ridlikapellverwalterin Luzia Amstad-Käslin, Ledergasse 14, Beckenried, 
scheidet aus dem Amt aus. Es ist ein/e Ridlikapellverwalter/-verwalterin zu wählen. 

 
 
 
Traktandum 3: 
Vorlage der Jahresrechnungen 2025 
 
4.1 Röm.-Kath. Kirchgemeinde 
 
Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Aufwand von CHF 1’124’429.33 und einem 
Ertrag von CHF 1’155’313.21 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 30’883.88 ab. Im Budget 
2025 war ein Aufwandüberschuss vorgesehen. Das vorliegende Rechnungsergebnis fällt 
somit deutlich besser aus als erwartet. 
 
Der Ertragsüberschuss soll dem Eigenkapital zugewiesen werden. 
 
Das Eigenkapital per 31. Dezember 2025 setzt sich vor Verbuchung des oben beschriebenen 
Antrags zur Gewinnverwendung wie folgt zusammen: 
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Spezialfinanzierungen  CHF 210'515.00 
Vorfinanzierungen CHF 500'000.00 
Übriges Eigenkapital CHF 513'770.31 
Jahresergebnis CHF 30'883.88 
Total Eigenkapital CHF 1'255'169.19 
 
Das bessere Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf die folgenden Ursachen zurückzuführen: 
 
Steuern 
 
Die Steuererträge im Jahr 2025 fielen höher aus als erwartet. Statt der budgetierten rund 
CHF 807’000 konnten CHF 916’843.55 eingenommen werden, was einem Mehrertrag von 
rund CHF 110’000 entspricht. 
 
Diese Entwicklung trägt wesentlich zum positiven Jahresabschluss bei. Gleichzeitig ist zu be-
achten, dass Steuererträge naturgemäss Schwankungen unterliegen und nur beschränkt plan-
bar sind. 
 
Personalaufwand Pfarramt 
 
Beim Personalaufwand im Pfarramt ergibt sich eine deutliche Überschreitung gegenüber dem 
Budget. Die Löhne des Verwaltungspersonals liegen mit rund CHF 91’000 deutlich über dem 
budgetierten Betrag von CHF 65’500. Diese Abweichung ist auf mehrere Faktoren zurück-
zuführen. 
 
Der personelle Wechsel führte in der Pfarreileitung zu einer Neuorganisation der Aufgaben. In 
diesem Zusammenhang wurde das Arbeitspensum im Sekretariat erhöht, was im Budget 2025 
nicht berücksichtigt war. 
 
Zusätzlich ergab sich durch den Weggang des bisherigen Pfarrers eine Mehrbelastung des 
Sekretariats, da dieses vermehrt als zentrale Anlaufstelle fungiert. 
 
Informatikaufwand 
 
Beim Informatik-Nutzungsaufwand resultiert ebenfalls eine deutliche Abweichung gegenüber 
dem Budget. Statt der budgetierten CHF 5’000 wurden rund CHF 13’000 aufgewendet. 
 
Diese Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Einführung der KiKartei-Software, 
welche ursprünglich für das Jahr 2024 vorgesehen war, erst im Jahr 2025 umgesetzt wurde. 
 
Die entsprechenden Lizenzkosten wurden somit vollständig im Rechnungsjahr 2025 verbucht. 
 
Dienstleistungen Dritter 
 
Beim Konto Dienstleistungen Dritter ergibt sich eine Überschreitung von CHF 10’600, obwohl 
im Budget kein Betrag vorgesehen war. Diese Kosten stehen grösstenteils im Zusammenhang 
mit zusätzlichen Aufwendungen im Bereich Rechnungsführung sowie mit externen Ab-
klärungen zu strategischen Themen. Ein Teil der Kosten ist zudem im Zusammenhang mit 
einem laufenden Rechtsfall angefallen. Die Aufwendungen waren in dieser Form nicht planbar 
und wurden deshalb im Budget nicht berücksichtigt. 
 
Für zukünftige Vorabklärungen und externe Unterstützungsleistungen wird der Kirchenrat 
einen klareren finanziellen Rahmen definieren, damit solche Aufwände künftig besser 
budgetiert werden können. 
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Investitionsrechnung 
 
Die Investitionsrechnung weist im Berichtsjahr Ausgaben für die Weiterführung des Projekts 
Begegnungszentrum aus. Der bestehende Planungskredit reicht voraussichtlich nicht aus, um 
ein bewilligungsfähiges Baugesuch zu erarbeiten. Für die weiteren Planungsschritte wird 
daher ein zusätzlicher Planungskredit zu prüfen sein. 
 
Begründung von Kreditüberschreitungen 
 
Gemäss § 11 Abs. 3 der Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der 
Gemeinden (NG 171.21) sind Kreditüberschreitungen über CHF 10‘000.00 zu begründen. Die 
Begründungen der Kreditüberschreitungen sind unter Punkt 10 des Anhangs zur Jahres-
rechnung 2025 aufgeführt. 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
1. Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Jahres-

rechnung 2025 (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und 
Anhang) zu genehmigen. 
 

2. Der Kirchenrat schlägt vor, den Gewinn von CHF 30'883.88 dem übrigen Eigenkapital 
zuzuweisen. 

 
 
4.2 Ridlikapellenrechnung 
 
Luzia Amstad-Käslin, Frau Ridli-Vogt, stellt die Rechnung der Ridlikapelle 2025 der Kirch-
gemeindeversammlung vor. 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 
2025 der Ridlikapelle zu genehmigen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission 
 
Als Finanzkommission haben wir die Buchhaltung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgs-
rechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) gemäss Gemeindegesetz 
für das Rechnungsjahr 2025 geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, diese zu prüfen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener 
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels 
Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die An-
wendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungs-
entscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
Wir danken den Verantwortlichen für die geleistete Arbeit und beantragen, die vorliegenden 
Jahresrechnungen (Röm.-Kath. Kirchgemeinde und Ridlikapellenrechnung) zu genehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Herbert Genhart, Präsident; Thomas Odermatt, Mitglied; Remo Käslin, Mitglied 
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Traktandum 5 
Auflösung des Spitalbettenfonds 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Spitalbettenfonds wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Ziel des Fonds war es, 
Gemeindemitglieder in einer Zeit zu unterstützen, in der die Finanzierung von 
Spitalaufenthalten nicht flächendeckend durch Versicherungen gedeckt war. 
 
Mit der Einführung und Weiterentwicklung der obligatorischen Krankenversicherung hat sich 
die Ausgangslage grundlegend verändert. Die ursprüngliche Zweckbestimmung des Fonds ist 
heute nicht mehr gegeben. Eine zweckkonforme Verwendung der Mittel ist seit längerer Zeit 
nicht mehr möglich. 
 
Der Fonds wurde in den vergangenen Jahren weitergeführt, ohne dass entsprechende 
Ausgaben erfolgt sind. Das Fondsvermögen per 31. Dezember 2025 beträgt rund 
CHF 100'000. 
 
Der Kirchenrat ist der Auffassung, dass der ursprüngliche Zweck als erfüllt beziehungsweise 
weggefallen betrachtet werden kann. Unter Berücksichtigung der geltenden 
Rechnungslegungsgrundsätze (HRM2) ist es sachgerecht, den Fonds aufzulösen. 
 
Beurteilung 
 
Die Mittel des Spitalbettenfonds sind zweckgebunden und stehen aktuell nicht für andere 
Aufgaben der Kirchgemeinde zur Verfügung. Eine Weiterführung des Fonds ohne realistische 
Verwendungsperspektive ist weder zweckmässig noch finanzpolitisch sinnvoll. 
 
Mit der Auflösung des Fonds wird das gebundene Vermögen in freies Eigenkapital überführt. 
Dadurch erhöht sich die finanzielle Flexibilität der Kirchgemeinde, insbesondere im Hinblick 
auf die anstehenden Investitionen. 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst die Auflösung des Spitalbettenfonds und die 
Überführung des Fondsvermögens in das übrige Eigenkapital. 
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Politische Gemeinde Beckenried 
 
 
 
Gemeindeversammlung 
Freitag, 29. Mai 2026, 20.00 Uhr 
Altes Schützenhaus 
 
 
 
 
 
Geschäftsordnung 
 
1. Wahl der Stimmenzählenden 
 
2. Wahlen: 

 
2.1 Wahl von fünf Mitgliedern der Finanzkommission für die Amtsdauer 2026 bis 2030. 

Im Austritt mit Wiederwählbarkeit befinden sind: 
 
- Urs Peter Käslin, Buochserstrasse 74, Beckenried 
- Herbert Genhart, Ridlistrasse 12b, Beckenried 
- Remo Käslin, Oberdorfstrasse 18b, Beckenried (Demission) 
- Thomas Odermatt-Käslin, Rosenweg 1, Beckenried 
- Rita Käslin-Waser, Allmendstrasse 13, Beckenried 

 
2.2 Wahl von vier Mitgliedern der Verwaltungskommission Gemeindewerk für die 

Amtsdauer 2026 bis 2030. Im Austritt mit Wiederwählbarkeit befinden sind: 
 
- Thomas Murer, Dorfstrasse 47, Beckenried (Demission) 
- Peter Zwyssig, Buochserstrasse 6, Beckenried 
- Thomas Zumbühl, Oberdorfstrasse 10, Beckenried 
- Andreas Käslin, Ridlistrasse 51b, Beckenried 

 
2.3 Wahl des Präsidenten der Verwaltungskommission Gemeindewerk für die Amtsdauer 

2026 bis 2028. Im Austritt mit Wiederwählbarkeit befindet sich: 
 
Thomas Murer, Dorfstrasse 47, Beckenried (Demission) 

 
3. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 2025 des Gemeinderates 

 
4. Vorlage der Jahresrechnungen 2025: 

 
4.1 Politische Gemeinde Beckenried. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 
 
4.2 Gemeindewerk Beckenried. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

 
 
Die Erläuterungen zu den Sachgeschäften und die damit zusammenhängenden, zur In-
formation der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger notwendigen Unterlagen, liegen ab 
Mittwoch, 6. Mai 2026 bis zur Frühlingsgemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei 
Beckenried zur Einsichtnahme auf (Art. 38 Gemeindegesetz) und sind auf der Homepage 
www.beckenried.ch aufgeschaltet. 
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Die detaillierten Jahresrechnungen 2025 können auf der Webseite www.beckenried.ch direkt 
eingesehen werden. Ebenfalls können die detaillierten Jahresrechnungen 2025 beim Empfang 
des Dienstleistungszentrums, Oeliweg 4, Beckenried (Tel. 041 624 46 22) unentgeltlich 
bezogen werden. 
 
Die Geschäftsordnung mit den Erläuterungen zu den Sachgeschäften und den Berichten der 
Finanzkommission sowie eine Kurzfassung der Jahresrechnungen 2025 werden an alle Haus-
haltungen zugestellt. 
 
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Beckenried sind herzlich zur Teil-
nahme an der ordentlichen Frühlingsgemeindeversammlung eingeladen. 
 
Im Anschluss an die Frühlingsgemeindeversammlung laden wir Sie, geschätzte Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger, zu einem Apéro ein. 
 
 
 
 
 
Traktandum 1 
Wahl der Stimmenzählenden 
 
Es werden jeweils zwei Stimmenzählende vorgeschlagen (je eine stimmenzählende Person 
für die Talseite und die Bergseite mit Ratstisch). Wenn eine grosse Beteiligung vorhanden ist, 
müssen allenfalls weitere Stimmenzählende gewählt werden. 
 
 
 
Traktandum 2 
Wahlen 
 
2.1 Wahl von fünf Mitgliedern der Finanzkommission für die Amtsdauer 2026 bis 2030. Im 

Austritt mit Wiederwählbarkeit befinden sind: 
 
- Urs Peter Käslin, Buochserstrasse 74, Beckenried 
- Herbert Genhart, Ridlistrasse 12b, Beckenried 
- Remo Käslin, Oberdorfstrasse 18b, Beckenried (Demission) 
- Thomas Odermatt-Käslin, Rosenweg 1, Beckenried 
- Rita Käslin-Waser, Allmendstrasse 13, Beckenried 
 

2.2 Wahl von vier Mitgliedern der Verwaltungskommission Gemeindewerk für die Amtsdauer 
2026 bis 2030. Im Austritt mit Wiederwählbarkeit befinden sind: 
 
- Thomas Murer, Dorfstrasse 47, Beckenried (Demission) 
- Peter Zwyssig, Buochserstrasse 6, Beckenried 
- Thomas Zumbühl, Oberdorfstrasse 10, Beckenried 
- Andreas Käslin, Ridlistrasse 51b, Beckenried 
 

2.3 Wahl des Präsidenten der Verwaltungskommission Gemeindewerk für die Amtsdauer 
2026 bis 2028. Im Austritt mit Wiederwählbarkeit befindet sich: 
 
Thomas Murer, Dorfstrasse 47, Beckenried (Demission) 

 
 
An der Frühlingsgemeindeversammlung werden entsprechende Wahlvorschläge für die 
demissionierenden Kommissionsmitglieder erwartet. 
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Traktandum 3 
Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 2025 des Gemeinderates 
 
Der Rechenschaftsbericht 2025 enthält einen kurzen Überblick aus Sicht des Gemeinderates 
über das vergangene Jahr. 
 
Beckenried weist Bevölkerungswachstum aus 
 
Nachdem im Jahr 2024 noch ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen war, ist die Gemeinde 
Beckenried im vergangenen Jahr stark gewachsen. Am 31. Dezember 2025 lebten 3'779 
(Vorjahr 3‘690) Personen in der Gemeinde Beckenried, wovon 538 (Vorjahr 491) eine 
ausländische Staatsangehörigkeit haben. Die Bevölkerungszahl hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um 89 Personen erhöht. Die hohe Bautätigkeit wirkt sich direkt auf die 
Bevölkerungsentwicklung aus. Auch in den Jahren 2026 und 2027 wird ein stärkeres 
Wachstum erwartet, befinden sich derzeit noch viele Wohnungen (Gwandi, Lehmatt) im Bau. 
 
Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat hat sich im vergangenen Jahr zu 23 ordentlichen Sitzungen zusammen-
gefunden und dabei 363 Geschäfte behandelt (Vorjahr: 22/419). Die Anzahl Geschäfte sind 
leicht rückläufig. 
 
Zudem wurden zwei Klausursitzungen durchgeführt. Diese Tagessitzungen dienen dazu, 
grössere Geschäfte ausführlich diskutieren zu können. Vielfach werden die Klausursitzungen 
auch zum Austausch mit anderen Gremien, zu Fachreferaten über ein bestimmtes, aktuelles 
Thema und zum internen Austausch mit Abteilungsleitungen genutzt. Schwerpunktthemen im 
vergangenen Jahr waren die Gesamtrevision der Nutzungsplanung, die Investitionsprojekte 
der Gemeinde und die schulergänzenden Tagesstrukturen. 
 
Gemeindekanzlei 
 
• Digitalisierung 

 
Die Digitalisierung und die Anpassung der vorhandenen Programme nimmt immer mehr 
Zeit der Mitarbeitenden in Anspruch. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden die 
Anpassungen in Zusammenarbeit mit Fachpersonen vorbereitet. Die Inputs der 
Mitarbeitenden bei Programmanpassungen aus der täglichen Anwendung sind sehr 
wertvoll. 
 
Auf den 1. Januar 2025 wurde das elektronische Amtsblatt Nidwalden eingeführt. Die 
Gemeinden können nun ihre Publikationen direkt erfassen. Nach einem ersten 
Initialaufwand ist die Erfassung von Publikationen heute bereits Routine. Die 
Publikationskosten sind stark gesunken, da pro Publikation ein pauschaler Betrag in 
Rechnung gestellt wird und nicht wie bisher pro Zeile. 
 
Beim Projekt "eGov-Portal Basisdienstleistungen" ist der Start erfolgt, das Buchhaltungs- 
und Einwohnerkontrollprogramm wurde in eine neue Version überführt und das per 
1. Januar 2025 eingeführte Spezialprogramm "Tutoris" für die Bewirtschaftung der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe bewährt sich im täglichen Einsatz. 
 
Das InformatikLeistungsZentrum Ob- und Nidwalden (ILZ) ist seit Herbst 2025 im Bereich 
der E-Mail-Infrastruktur stark gefordert. Die aktuell verwendete E-Mail-Infrastruktur basiert 
auf Microsoft Exchange Server 2019. Der Support für diese Version endete grundsätzlich 
im Oktober 2025, was eine Ablösung aus technischer Sicht zwingend erforderlich macht. 
Das ILZ konnte bei Microsoft eine Verlängerung des Wartungsvertrages um sechs Monate 
erwirken. Die Ablösung erfolgt in diesem Jahr. 
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Die EDV ist ein sehr wichtiger Bestandteil einer Gemeindeverwaltung. Der zu erbringende 
Aufwand ist notwendig, um nicht den Anschluss in diesem Bereich zu verlieren und gerüstet 
für die Zukunft zu sein. 
 

• Homepage und soziale Medien 
 
Der Mitte September 2023 eingeführte Digitale Dorfplatz von Crossiety wird per Ende Jahr 
2025 von insgesamt 1'034 Einwohnerinnen und Einwohnern genutzt. Weiter informiert die 
Gemeinde offiziell auch über die Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn und 
selbstverständlich auch über die Homepage der Gemeinde, um möglichst viele 
Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen. Die Kommunikation über diese Kanäle hat 
sich bewährt. 

 
Landratspräsidentin Erika Liem Gander 
 
Am 25. Juni 2025 wurde Erika Liem Gander zur Landratspräsidentin und somit zur höchsten 
Nidwaldnerin gewählt. Nach langer Zeit wurde dieses würdevolle Amt einer Mitbürgerin aus 
der Gemeinde Beckenried übertragen. Unter der Leitung von Gemeinderat Marco 
Zimmermann wurde eine einfache Wahlfeier organisiert. Die Beckenriederinnen und 
Beckenrieder haben sich diese Wahlfeier 
nicht entgehen lassen und erwiesen Erika 
Liem Gander die Ehre. Schon beim Apéro 
auf dem Platz beim Unterstufenschulhaus 
durfte die Feldmusik Beckenried ihre 
Darbietungen vor vielen Gästen vortragen. 
Im Alten Schützenhaus wurde ein feines 
Nachtessen offeriert und die Schrempf 
Sisters sowie Jana Näpflin umrahmten die 
Feierlichkeiten musikalisch mit ihren 
Auftritten. Eine gelungene Landratspräsi-
dentinnenwahlfeier nahm gegen Mitternacht 
ihr Ende. 
 
Anerkennungspreis Beckenried 
 

Mit dieser Überraschung hat wohl Idamia Herger-Amstad am 
Weihnachtsessen aller Mitarbeitenden der Gemeinde und des 
Gemeindewerkes am 12. Dezember 2025 nicht gerechnet. Neben 
zahlreicher anderen Arbeitsjubiläen wurde an diesem Abend Idamia 
Herger-Amstad der Anerkennungspreis der Gemeinde Beckenried 
überreicht. Die Preisträgerin wurde für ihr grosses Engagement für die 
Gemeinde Beckenried geehrt. 
 
 

 
Bauamt 
 
• Nutzungsplanung 

 
Anlässlich der a.o. Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 konnte die 
Gesamtrevision der Nutzungsplanung Beckenried genehmigt werden. Die nicht gütlich 
erledigten Einwendungen wurden grossmehrheitlich von der Stimmbevölkerung 
abgewiesen. Neben zwei Einwendungen wurden die eingegangenen Abänderungsanträge 
gutgeheissen. Diese Ausgangslage führte zu einer erneuten Publikation der 
massgebenden Planunterlagen sowie des angepassten Bau- und Zonenreglementes BZR. 
Es besteht die Möglichkeit, das Rechtsmittel zu ergreifen und eine Beschwerde beim 
Regierungsrat Nidwalden einzureichen. Das Genehmigungsverfahren durch die kantonale 
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Baudirektion Nidwalden ist noch hängig. Gemäss dem Planungs- und Baugesetz müssen 
die revidierten Nutzungsplanungen der Gemeinden bis am 1. Januar 2027 in Kraft sein. 
 

• Gewässerraumausscheidung 
 
Bereits an der Gemeindeversammlung vom 23. Mai 2025 hat die Stimmbevölkerung von 
Beckenried der Teilrevision der Gewässerraumausscheidung zugestimmt. Der 
Regierungsrat Nidwalden hat mit Beschluss vom 18. November 2025 eine 
Teilgenehmigung der Gewässerraumausscheidung vorgenommen. Derzeit sind die 
Parzellen 695, 214, 217, 222, 225 und 746 (vollständig) sowie Parzellen 1 sowie 831 
(teilweise) von der Teilgenehmigung ausgenommen. Die Beurteilung der 
Genehmigungsfähigkeit des Gewässerraumes bei vorerwähnten Parzellen erfolgt in einem 
separaten Verfahren zusammen mit der vorhandenen Beschwerde. 
 

• Touristisches Feinkonzept Klewenalp-Stockhütte 
 
Das Touristische Feinkonzept Klewenalp-Stockhütte (TFK) aus dem Jahre 2012 wurde von 
einer Arbeitsgruppe des Gemeinderates unter Einbezug zahlreicher betroffener Akteure 
überarbeitet. Die erste Vorprüfung durch die Baudirektion Nidwalden führte zu einer 
Überarbeitung der Grundlagen. Am 19. Juni 2025 konnte die zweite Vorprüfung des TFK 
bei der Baudirektion Nidwalden eingegeben werden. Derzeit werden die notwendigen 
Korrekturen gemäss Vorprüfungsbericht vom 5. Dezember 2025 am TFK vorgenommen. 
Da zwei Gemeinden in das TFK involviert sind, erfolgen diese Arbeiten in enger 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Emmetten. Der Lead bei diesem Projekt liegt bei der 
Gemeinde Beckenried. 
 

• Gemeindebauamt 
 
Im Jahr 2025 hat das Gemeindebaumt insgesamt 196 Anträge im Baubereich vorbereitet. 
Es wurden 58 Baubewilligungen erteilt, 5 Nichteintreten bzw. Vorprüfungen bearbeitet, drei 
Wiedererwägungsgesuche und 14 Abweisungen vorbereitet sowie 116 Genehmigungen 
und Zustimmungen zu Dienstbarkeitsverträgen und Verlängerungen von Baubewilligungen 
formuliert. Die stets komplexer werdenden gesetzlichen Grundlagen verursachen einen 
immer höheren Zeitaufwand bei der Prüfung all dieser Geschäfte. 
 
Es wurden 28 Sprechstunden (Beratungen/Auskünfte) durchgeführt. 

 
Liegenschaften 
 
• Schulliegenschaften 

 
Turnhalle Isenringen: Der Bodenbelag der Turnhalle 
Isenringen musste ersetzt werden, weil er die 
Anforderungen an den Kraftabbau gemäss DIN-Norm 
V 18032 nicht mehr erreichte. Dieser Bodenbelag ist seit 
Inbetriebnahme der Turnhalle Isenringen im August 
2002 intensiv genutzt worden. 
 
Die Umsetzung der Sanierungsarbeiten erfolgte in den 
Sommerferien 2025 und waren sehr anspruchsvoll. 
Dennoch konnten die Arbeiten termingerecht 
abgeschlossen werden und dank den fleissigen Händen des Hausdienstes und der 
"Sommerreinigungs-Frauen" stand die Turnhalle Isenringen auf Ende der Sommerferien 
wieder zur Verfügung. 
 
Die Gesamtsanierungskosten beliefen sich auf netto CHF 125'689.05 inkl. 8.1 % MWST. 
Die hohe Kostenunterschreitung von CHF 124'310.95 gegenüber dem bewilligten Budget 
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von CHF 250'000.00 ist darauf zurückzuführen, weil die Kosten für den Einbau eines PU-
Belages gegenüber den damaligen Erstellungskosten im Jahr 2022 rund einen Drittel tiefer 
ausgefallen sind. Für das Budget 2025 wurde als Grundlage die Erstellungskosten als 
Richtwert angenommen (Quadratmeterpreis 2002 = CHF 121.00, 2025 bei Sanierung = 
CHF 79.30). 
 
Spielplatz Allmend: Im Budget 2025 war für die Sanierung des Kinderspielplatzes Allmend 
ein Betrag von CHF 170'000.00 (Investitionsrechnung) eingestellt. Die Sanierungsarbeiten 
wurden im Spätsommer/Herbst ausgeführt. In diesem Frühjahr müssen noch einige 
Anpassungsarbeiten umgesetzt werden. Gemäss einer ersten Hochrechnung der 
Baukosten zeichnet sich eine Kostenunterschreitung ab. 
 
Primarschulhaus: Seit 1. Januar 2023 dürfen u.a. Kompaktleuchtstofflampen nicht mehr 
in den Verkehr gebracht werden und seit Ende 2023 sind Leuchtstoffröhren T8 und T5 nicht 
mehr zugelassen. Diese Leuchtmittel sind in verschiedenen Anlagen der Gemeinde 
Beckenried in Betrieb. Im abgelaufenen Jahr wurde im Primarschulhaus die gesamte 
Beleuchtung durch das Gemeindewerk Beckenried auf den neusten Stand der Technik 
gebracht. Der bewilligte Budgetkredit von CHF 80'000.00 konnte unterschritten werden. 
Unter Berücksichtigung der Einmalvergütung des Förderprogrammes ProKilowatt betragen 
die Nettokosten CHF 68'427.00. 
 
Nebst den grösseren Projekten sind an den Schulliegenschaften immer wieder Unter-
haltsarbeiten auszuführen. Wenn möglich, werden diese vom Hauswarteteam erledigt. 
Trotzdem muss in einigen Fällen bei den Unterhaltsarbeiten auf externe Fachkräfte 
zurückgegriffen werden. 
 

• Verwaltungsliegenschaften 
 

WC-Anlage Rütenen: Mit der 
Genehmigung des Budgets 2025 an-
lässlich der Gemeindeversammlung 
vom 22. November 2024 wurde auch ein 
entsprechender Investitionskredit von 
CHF 120'000.00 für die Sanierung der 
WC-Anlage bei der Freizeitanlage 
Rütenen genehmigt. Die Sanierungs-
arbeiten wurden vor der Betriebs-
aufnahme des Rütenenbeizlis aus-
geführt. Erklärtes Ziel war es, dass mit 
der Eröffnung des Rütenenbeizlis die 
Sanierungsarbeiten bei der WC-Anlage 
abgeschlossen sind. 

 
Alle beteiligten Firmen sowie der Hausdienst und der Gemeindedienst haben eine top Arbeit 
abgeliefert. Die WC-Anlage erstrahlte pünktlich auf den Saisonstart hin in einem neuen 
"Outfit". Die Sanierungskosten belaufen sich auf CHF 120'969.80. Der bewilligte 
Investitionskredit von CHF 120'000.00 wurde um knapp 1'000 Franken überzogen. 
Aufgrund der unvorhergesehenen Mehrarbeiten ist diese kleine Kostenüberschreitung 
vernachlässigbar. 
 
Sanierung Schwimmbecken Strandbad: Der Baustart für die Sanierung des 
Schwimmbeckens beim Strandbad Bachegg verzögert sich. Am 12. Juni 2025 wurde das 
Baugesuch eingereicht. Intensive Diskussionen mit verschiedenen Fachstellen des 
Kantons Nidwalden führten zu Anpassungen der Plangrundlagen. Zudem ist auf die 
Publikation des Baugesuches im Nidwaldner Amtsblatt eine Einwendung eingegangen. Die 
Bereinigung dieser Einwendung nimmt viel Zeit in Anspruch. Ziel ist es, dass die 
Baubewilligung möglichst zeitnah erteilt werden kann, damit nach Rechtskraft der 
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Baubewilligung die Arbeiten vergeben werden können. Der Start der Sanierungsarbeiten 
erfolgt im Frühherbst 2026, damit das Strandbad Bachegg auf den Saisonstart 2027 wieder 
uneingeschränkt zur Verfügung steht. 
 
Jugendlokal Lieli: Der im Jahr 2012 
erneuerte Bodenbelag im Jugendlokal Lieli 
war in einem schlechten Zustand und musste 
ersetzt werden. Im Rahmen des Budgets 
2026 wurde ein entsprechender Betrag für 
diese Sanierungsarbeiten vorgesehen. Der 
Gemeinderat hat sich im Rahmen seiner 
Kompetenzen dazu entschieden, die 
Sanierung des Bodenbelages noch im 
abgelaufenen Jahr auszuführen. Es wurde ein 
entsprechender Nachtragskredit zu Lasten 
der Erfolgsrechnung 2025 (Konto 
5441.3144.00) bewilligt. Per Ende Jahr 2025 
sind Sanierungskosten von CHF 16'000.00 aufgelaufen. In diesem Jahr werden noch kleine 
Fertigstellungsarbeiten im Rahmen des bewilligten Budgets ausgeführt. 
 
Theorieraum Feuerwehr: Im Jahre 2021 erfolgte die Umnutzung des Raumes vom 
Kindergarten gelb zum Theorielokal der Feuerwehr. Bei den damaligen Umbauarbeiten 
wurde der bestehende Linoleum-Bodenbelag belassen. Durch die intensive Nutzung dieses 
Raumes genügt der bestehende Boden nicht mehr und der Unterhalt des Linoleum-
Bodenbelages erweist sich als sehr aufwändig (muss beschichtet werden). Der Ersatz 
dieses Bodenbelages war im Budget 2026 vorgesehen. Der Gemeinderat hat sich im 
Rahmen seiner Kompetenzen dazu entschieden, die Sanierung des Bodenbelages noch 
im abgelaufenen Jahr auszuführen. Es wurde ein entsprechender Nachtragskredit zu 
Lasten der Erfolgsrechnung 2025 (Konto 2170.3144.00) bewilligt. Die Sanierungskosten 
belaufen sich auf insgesamt CHF 14'506.80 inkl. 8.1 % MWST. Der alte Bodenbelage wurde 
durch einen "Enomer Belag GreenLife" ersetzt. Dieser Belag ist schadstofffrei (keine 
Weichmacher wie Phatalaten) und hat sich im Unterstufen- und Oberstufenschulhaus sowie 
in der Kaffeestube des Alten Schützenhauses sehr bewährt. 
 
Haus Mühlematt: Das Projekt für den Ersatz der bestehenden, 30-jährigen Ölheizung im 
alten Gemeindehaus Mühlematt konnte im Spätsommer 2025 umgesetzt werden. Es wurde 
eine Luftwärmepumpe-Heizung in den bestehenden Tankraum eingebaut. Die Kosten 
dieser Heizungssanierung belaufen sich auf netto CHF 180'137.65. Der bewilligte 
Investitionskredit von CHF 200'000.00 konnte um CHF 19'862.35 unterschritten werden. 
Von der Energiefachstelle Nidwalden wurde ein Förderbeitrag von CHF 8'000.00 für die 
Modernisierung der Heizungsanlage überwiesen. 
 

• Liegenschaftsvermietung 
 
Die Nachfrage nach dem Nutzen der gemeindeeigenen Liegenschaften für Anlässe von 
Vereinen und Privaten bewegt sich weiterhin auf sehr hohem Niveau. Das Alte 
Schützenhaus ist über das ganze Jahr praktisch ausgebucht. Auch die anderen 
Räumlichkeiten sind sehr stark ausgelastet. 
 
Die Liegenschaftsverwaltung war im vergangenen Jahr für die Vermietung der Ermitage 
zuständig. Auch dieses Objekt ist weit über die Gemeindegrenze aus beliebt. 

 
Sicherheit 
 
• Feuerwehr 

 
Die Feuerschutzkommission traf sich zu zwei Sitzungen. Zudem wurde wiederum eine 
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Aushebung für neue Feuerwehrpersonen durchgeführt. Es ist erfreulich, dass sich immer 
wieder junge Personen für ein Mitmachen in der Feuerwehr entscheiden. 
 
Die Feuerwehr Beckenried wies per 31. Dezember 2025 einen Mannschaftsbestand von 85 
Personen auf. 6 Personen sind aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausgetreten, 
8 Personen konnten neu eingeteilt werden. 
 
In seinem ersten Amtsjahr als Feuerwehrkommandant hatte Tobias Waser am 
25. Dezember 2025 ein Grossereignis mit dem Brand "Eggberg" zu bewältigen. Trotz des 
schnellen Einsatzes von verschiedenen Feuerwehren sind drei Gebäude komplett 
abgebrannt. Dieses Grossereignis zeigt einmal mehr, wie wichtig die Feuerwehr als 
Ersteinsatzelement in einer Gemeinde ist. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
die gesamte Mannschaft der Feuerwehr für ihren immer wieder vorbildlichen Einsatz. 
 

• Gemeindeführungsstab 
 
Für den Gemeindeführungsstab war das abgelaufene Jahr 2025 ruhig verlaufen. Einzelne 
Mitglieder des Gemeindeführungsstabes waren in die Überarbeitung der Notfallplanung 
Beckenrieder Wildbäche und Rutschungen sowie der Notfallplanung Seehochstand 
eingebunden. Beide Notfallplanungen konnten im Frühjahr 2025 genehmigt werden. Die 
neuen Grundlagen entsprechen den neusten Anforderungen und sind ein wichtiges 
Instrument für die Feuerwehr und den Gemeindeführungsstab bei der Bewältigung von 
Schadenereignissen. 

 
Bildung 
 
Der Rechenschaftsbericht umfasst die Zeit vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025. 
Damit geben Gemeinderat, Schulkommission und Schulleitung einen Einblick in die vielfältigen 
Aufgaben der (Volks-) Schule. 
 
• School Dance Award vom 18. Januar 2025 in Cham 

 
Mitte Januar fand der beliebte Tanz-Wettbewerb unter den Schulen statt. Von neun 
Nidwaldner Teams waren auch Beckenrieder Vertretungen am Start. Der School Dance 
Award in Cham begeisterte mit tollen Choreographien und vielen Kindern, die sich mit 
Freude und Energie bewegten. Es war schön, wie viel Kreativität und Einsatz auf der Bühne 
gezeigt wurde. Ausserdem war erfreulich, dass so viele Tänzerinnen und Tänzer 
mitgemacht haben und Teil dieses besonderen Anlasses waren. 
 

• 20. März 2025: Besuch der Partnerschule Ayent im Wallis 
 
Eine Delegation der Schulleitung mit einer Vertretung vom Amt für Volksschulen und Sport 
(AVS) besuchte zwischen Fasnacht- und Osterferien die Schule Ayent. Seit dem letzten 
Schuljahr ist Ayent/VS Partnerschule von Beckenried. Sprachaustausche sind im Zyklus 3 
geplant, Briefwechsel bereits ab der 5. Klasse. Schulleitung und Schulkommission hoffen 
auf eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen. 
 

• Elternforum vom 6. Mai 2025 mit dem Thema "Spielerisches Lernen" 
 
Referentin Priska Flury zeigte anhand eines spannenden Referats auf, wie wichtig das 
Spielen für Kinder und Jugendliche ist. Und dies nicht nur zum puren Zeitvertreib, sondern 
auch für das Lernen. Ziele des Abends waren, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer 
den Zusammenhang zwischen Spielen und Lernen verstehen, zahlreiche Spielideen 
bekommen und diese als Eltern zu Hause zielgerichtet und erfolgsbringend einsetzen 
können. 
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• Preisverleihung des kantonalen Photovoltaik-Wettbewerbs am 13. Juni 2025 
 
Die Förderung der MINT-Fächer (MINT = Mathematik, Informatik, Natur & Technik) gehört 
für die Bildungsdirektion zu den wichtigsten Entwicklungsschwerpunkten. Daher hat der 
Kanton einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der sich mit erneuerbaren Ressourcen, 
speziell der Solarenergie, auseinandersetzt. Über 160 Kinder aus Beckenried nahmen am 
Wettbewerb teil, Olivia Mascarucci (Zyklus 2) und Céline Wyrsch (Zyklus 3) durften 
verdientermassen einen Preis bei der Verleihung in Hergiswil Mitte Juni entgegennehmen. 
 

• Gesamtschulanlass "Zäme dur d'Wälte" vom 14./15. Juni 2025 
 
Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitungszeit war es am Freitag, 14. Juni 2025 endlich 
soweit: Die Première der Grossproduktion vom Kindergarten bis zur Abschlussklasse ging 
farbenfroh über die Bühne. An drei sehr gut besuchten Aufführungen in der Turnhalle 
Isenringen erfreute sich das Publikum an einer kurzweiligen Geschichte mit Szenenbilder 
aus verschiedenen (Spiel-) Welten. Für alle Beteiligten war dieser Gesamtschulanlass ein 
spezielles Erlebnis. Das nächste Grossprojekt ist dann in 8-10 Jahren geplant. 
 

• Wechsel des Jahresmottos per 18. August 2025 
 
Währenddem in der ersten Jahreshälfte noch der Schuljahresschwerpunkt "Spielend lernä" 
im Vordergrund stand, wechselte das Motto ab Mitte August auf "Mit de Natuir underwägs". 
Nicht nur im Schulzimmer kann gelernt werden, auch draussen. Die Natur bietet viele 
Möglichkeiten für einen alternativen Lernort. Dabei ist nicht nur die unmittelbare Nähe zum 
Schulhaus gemeint, sondern beispielsweise auch die Klewenalp, die Rütenenschlucht, der 
Brennwald, das Aawasseregg und weiter in der Nähe gelegene Orte. 
 

• Unterrichtszeiten wurden angepasst 
 
Auf das neue Schuljahr hin bewilligte die Schulkommission einen einjährigen Pilotversuch, 
bei welchem die Unterrichtszeiten angepasst wurden. Die Gesamtzahl der Lektionen blieb 
für die Kinder unverändert. Eine erste Evaluation im November/Dezember hat ergeben, 
dass die meisten Eltern mit den Anpassungen zufrieden waren. Trotzdem gab es 
Änderungswünsche, welche die Schule auf das Schuljahr 2026/2027 dann versuchen wird, 
umzusetzen. 
 

• Start der Schulinsel am 1. September 2025 
 
Alternative Lernorte sind im Kanton Nidwalden momentan ein oft diskutiertes Thema. 
Mehrere Gemeinden haben Schulinseln eingerichtet. Diese "Inseln" ermöglichen es den 
Kindern, Ruhe zu finden und konzentriert, fokussiert an Schulinhalten zu arbeiten. Dies 
bringt Entlastung, in erster Linie für das Kind selber, aber auch für die Klasse und die 
Lehrperson. 
 

• 3. November 2025: Elternforum – auch auf die Väter kommt es an 
 
In einem kurzweiligen Referat erzählte Philippe Broquet aus Buochs von seinen 
Erfahrungen als Resilienz-Trainer und Vater. Er verstand es, auf humorvolle Art und Weise 
Erziehungstipps für Väter zu geben, ohne dabei belehrend zu wirken. Fazit des Abends: 
Für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass auch der Vater präsent ist und 
Verantwortung übernimmt. 
 

• Austritte per 31.07. 2025 
 
- Sabine Ettle Schulleiterin Zyklus 1 
- Fabienne Feldmann Fachlehrperson Zyklus 1 
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- Fiorangela Köppel Fachlehrperson Zyklus 3 (Pensionierung) 
- Armin Vogel Fachlehrperson Zyklus 3 (Pensionierung) 
 

• Eintritte aufs Schuljahr 2025/2026 
 
- Martin Barmettler Leiter Schulinsel 
- Eliane Heinzer Schulleiterin Zyklus 1 
- Silvia Frank Schmid Fachlehrperson Zyklus 2 
- Petra Gisler Klassenlehrperson Zyklus 1 
- Ines Jann Fachlehrperson Zyklus 1 und 2 
- Florence Ming Klassenlehrperson Zyklus 2 
- Flavia Zumbühl Fachlehrperson Zyklus 3 
 

• Dienstjubiläen 
 
40 Jahre Armin Vogel ORS 
35 Jahre Dominik Meier Primar 
30 Jahre Jolanda Näpflin-Dinkel Musikschule 
25 Jahre Thomas Hampp ORS 
20 Jahre Petra Infanger Primar 
20 Jahre Beatrice Käslin-Murer Primar 
20 Jahre Paul Edelberger Musikschule 
15 Jahre Katrin Britschgi Primar 
15 Jahre Pia Schaller Bibliothek 
15 Jahre Karin Schindelholz Waldkindergarten 
15 Jahre Beatrice Inderkum Bibliothek 
10 Jahre Brigitte Schmed Buholzer ORS 
 

• Schülerzahlen 
 

Schuljahr KG Klassen Primar Klassen ORS Klassen Total Mittelschule 
2021/22 70 4 232 12 82 6 384 22 
2022/23 60 4 230 12 86 6 376 21 
2023/24 59 4 229 12 88 6 376 20 
2024/25 64 4 203 12 100 6 367 24 
2025/26 62 4 196 12 90 6 348 29 

 
• Kindergarten 

 
Schuljahr Kinder Besuch freiwilligen Kindergarten 
2021/22 70 94 % 
2022/23 60 87 % 
2023/24 59 90 % 
2024/25 64 86 % 
2025/26 62 90 % 

 
• Schüler an auswärtigen Schulen an welche die Schule Beckenried Beiträge bezahlt: 

 
Schuljahr BgF Ski Hergiswil Schule Emmetten 
2021/22 4 4 
2022/23 3 3 
2023/24 1 2 
2024/25 0 2 
2025/26 0 2 
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• Anzahl Volksschul-Lehrpersonen 
 

Schuljahr Voll- und Teilzeit 
2021/22 45 
2022/23 46 
2023/24 46 
2024/25 47 
2025/26 50 

 
Aufgrund des Fachkräftemangels werden offene Pensen vermehrt auf mehrere 
Teilzeitangestellte verteilt. Dadurch steigt die Kopfzahl der Lehrpersonen, ohne dass sich die 
Gesamtstellenprozente erhöhen. 
 
Infrastrukturen 
 
Der Gemeindedienst erledigt viele sichtbare und unsichtbare Arbeiten in der Gemeinde 
Beckenried. Im Geschäftsbericht des Gemeindewerkes Beckenried ist ein Teil der Abteilung 
Infrastruktur Tiefbau gewidmet. 
 
• Wertstoffsammelstelle 

 
Die neue Wertstoffsammelstelle "Mostharassli" bewährt sich. 
Dank der Videoüberwachung konnten verschiedene Personen 
kontaktiert werden, welche insbesondere in der Alteisenmulde 
unerlaubterweise Sperrgut deponiert haben. Solche Personen 
werden mit einem Schreiben über die korrekte Entsorgung 
informiert und die Folgen ihres Fehlverhaltens aufgezeigt. Es 
wird jeweils eine Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt. 
Bisher mussten keine Strafanzeigen eingereicht werden und 
es gilt zu hoffen, dass dies auch so bleiben wird. 

 
 
An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass in der Alteisenmulde kein Sperrgut entsorgt 
werden darf. Sperrgut kann direkt mit der 
Sperrgutmarke über den Haushaltkehricht mitgegeben 
werden oder beim Recycling-Center Zimmermann AG 
in Buochs entsorgt werden. Die Mitarbeitenden des 
Recycling-Centers sind dabei sehr hilfsbereit und viel 
Sperrgut kann sogar unentgeltlich abgegeben werden. 
 
Im Weiteren haben Unternehmungen ihren Sperrgut direkt bei einer zugelassen 
Unternehmung zu entsorgen. Die Deponierung von Sperrgut, Karton etc. von 
Unternehmungen ist bei der Wertstoffsammelstelle Mostharassli nicht gestattet. 
 
Auf der Homepage www.suibr.ch oder www.zimgroup.ch können wertvolle 
Entsorgungstipps abgerufen werden. Und wenn jemand nicht weiss, wie ein 
Entsorgungsproblem gelöst werden kann, steht die Gemeindeverwaltung für Auskünfte 
gerne zur Verfügung. 
 

• Dezentrale Kehrichtsammelstellen 
 
Im vergangenen Jahr konnten an der Rütenenstrasse, bei der Einfahrt Mühlebachstrasse 
sowie bei der Einfahrt Ledergasse je eine dezentrale Kehrichtsammelstelle erstellt und in 
Betrieb genommen werden. Diese dezentralen Kehrichtsammelstellen helfen mit, dass 
einerseits Gebiete, welche das Kehrichtfahrzeug nicht anfahren kann, einen zentralen 
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Sammelpunkt haben und andererseits stehen nicht rote Kehrichtsäcke am Strassenrand, 
welche von Wildtieren und Vögel aufgerissen werden. 
 

• Bushaltestelle Niederdorf seeseitig 
 
Die Bushaltestelle im Niederdorf (seeseitig) konnte im vergangenen Jahr hindernisfrei 
ausgestaltet werden. Die Arbeiten wurden mit den Umgebungsarbeiten der Überbauung 
Seepark koordiniert und in Zusammenarbeit mit dem Gemeindewerk (Verlegung neuer 
Wasser- und Stromleitungen) ausgeführt. Dabei wurde die Bushaltestelle leicht in Richtung 
Dorf verschoben. Die notwendigen vertraglichen Regelungen mit der Überbauung Seepark 
sind abgeschlossen und im Grundbuch eingetragen. Gleichzeitig wurde auch ein 
Veloparkplatz eingerichtet. 
 

• Bachverbauung Lielibach 
 
Die Arbeiten im Unterlauf des Lielibaches sind abgeschlossen. Bis im Frühling 2026 wird 
auch das Materialdepot in der Rüti abgeräumt sein. Derzeit wird dort noch Material für das 
Baulos 3 "Berg Studi" zwischengelagert. 
 

Die Arbeiten beim Baulos 3 "Berg Studi" 
wurden im Spätherbst 2025 gestartet. Die 
für das Baulos 1 "Geschiebesammler 
Hinteregg" erstellte Zufahrt wurde wieder 
reaktiviert und dient nun als Zufahrt zum 
Baulos 3. Vor Ort werden die Caps 
betoniert und anschliessend im Gerinne 
des Lielibaches versetzt. Bis vor den 
Weihnachtsferien 2025 waren 68 Caps 

produziert und rund 40 bis 50 Caps bereits versetzt worden. Die Bauarbeiten für das Bau-
los 3 dauern sicher noch bis Ende Jahr 2026. 
 

• "ASTRA-Bäche" 
 
Die Bäche im Bereich des Lehnenviaduktes wurden im Rahmen der Erstellung des 
Lehnenviaduktes verbaut. Seit mehr als zwei Jahren laufen intensive Verhandlungen mit 
dem Bundesamt für Strassen ASTRA über die Regelung des Unterhalts dieser Bäche. Im 
vergangenen Jahr haben weitere Sitzungen stattgefunden. Das Projekt nimmt konkrete 
Formen an. Es zeichnet sich ab, dass sich die Gemeinden an den Unterhalts- und 
Erneuerungskosten der Entwässerungen in unterschiedlicher Höhe beteiligen müssen. 
 

• Forstliches Projekt 2021-2025 
 
Das forstliche Instandstellungsprojekt 2022-2025 Rutschungen Moos-Staldi-Rossweid 
konnte abgeschlossen und abgerechnet werden. Die Gemeindeversammlung bewilligte am 
20. November 2020 einen Bruttokredit von CHF 907'000.00. Die Baukosten werden rund 
CHF 100'000.00 unter diesem Bruttokredit abgerechnet werden können. 

 
Energiestadt 
 
Der Gemeinde Beckenried wurde am 17. Juni 2025 das Label "Energiestadt" erneut erteilt. Die 
Re-Zertifizierung konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden. Von insgesamt 485 
möglichen Punkten wurden deren 300.5 Punkte (= 62 %) erreicht. 
 
Im vergangenen Jahr konnte auch die Umrüstung der Strassenlampen auf LED 
abgeschlossen werden. Damit hat die Gemeinde Beckenried eine Strassenbeleuchtung der 
neusten Generation. Mit den neuen LED-Strassenlampen können die Lichtverschmutzung und 
der Stromverbrauch reduziert werden. 
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Freizeit, Kultur und Tourismus 
 
• Tourismuskommission 

 
Die Tourismuskommission der Gemeinde Beckenried hat für die Belebung des Dorfplatzes 
wiederum verschiedene Anlässe organisiert. Diese Anlässe sind gut besucht worden und 
die Rückmeldungen waren positiv. 
 
Im Weiteren wurde die erste Etappe für ein Nachfolgeprodukt des gedruckten 
"Kultourführers" umgesetzt. Der "smarTrail" Beckenried ist gut gestartet und wird in diesem 
Jahr weiter ausgebaut. 
 

• Überregionale Anlässe 
 
Nebst verschiedenen Anlässen fand in Beckenried das Festival der Spiele des Vereines 
Ludoland statt. An drei Tagen im April 2025 stand der Modellbau im Vordergrund. 
 
Der Kulturverein Ermitage organisierte in der Ermitage wiederum ein spannendes, viel-
fältiges Kulturprogramm. Die vorhandenen Leistungsvereinbarung für die Benützung der 
Ermitage und die Durchführung von Kulturanlässen zwischen der Gemeinde und dem 
Kulturverein bewährt sich. 
 
Der Verein Ferry Jam organisierte zum neunten Mal Konzerte auf der Autofähre Becken-
ried. Dieser Anlass hat bereits Kultstatus erreicht. Die Konzerte auf der Autofähre erfreuen 
sich einer grossen Beliebtheit. Aufgrund der Wetterlage konnten leider nicht alle geplanten 
Konzerte durchgeführt werden. 
 
Ein Höhepunkt war sicher die Tour de Suisse am 21. Juni 2025 mit Etappenziel Emmetten 
und am 22. Juni 2025 mit dem anspruchsvollen Bergzeitfahren von Beckenried zur 
Stockhütte. Auf nur 10.1 Kilometern mussten die Fahrer 834 Höhenmeter bewältigen. Dank 
es wunderschönen Wetters durften viele Zuschauerinnen und Zuschauer an beiden Tagen 
in der Region Beckenried-Klewenalp begrüsst werden. Wiederum ein eindrücklicher und 
verrückter Event, der nur dank dem Mitwirken von unzähligen Helferinnen und Helfern 
möglich wurde. 
 
Und nicht zuletzt fand der weit über die Kantonsgrenze hinweg bekannte 24. Nidwaldner 
Alpchäs Märcht im Alten Schützenhaus statt. Dieser Anlass ist aus Beckenried nicht mehr 
wegzudenken. 
 
Im sportlichen Bereich wurden verschiedene Rennanlässe auf der Klewenalp durchgeführt. 
Am Wochenende vom 31. Mai und 1. Juni 2025 war die Inline-Weltelite in Beckenried zu 
bewundern. Zum ersten Mal fand ein Weltcup-Rennen in der Schweiz statt. 
 
Am 2. August 2025 fand bei garstigem 
Wetter das 30. Klewenalp-Schwinget 
statt. Rund hundert Aktive massen sich 
bei der Jubiläumsausgabe im Sägemehl 
und liessen sich von den sehr turbulenten 
Wetterkapriolen nicht beirren. Im 
Schlussgang standen sich der Luzerner 
Fabian Scherrer und der einheimische 
Christoph Waser gegenüber. Fabian Scherrer ging als Sieger vom Platz und verhinderte 
somit einen Heimsieg. 
 
Am Tag danach nahmen rund 180 Jungschwinger an gleicher Stätte am Buebeschwinget 
teil. 
 



Politische Gemeinde40

An dieser Stelle wird allen Vereinen von Beckenried für ihre grosse Arbeit, die Organisation 
von Anlässen, Festen etc. für Gross und Klein der beste Dank ausgesprochen. Die Vereine 
tragen sehr stark zu einem aktiven und attraktiven Leben in Beckenried bei. 
 

• Neuzuzügeranlass 
 
Der letztjährige Neuzuzügeranlass wurde erstmals unter der Woche am Abend im 
Dienstleistungszentrum am Oeliweg 4 durchgeführt. Bei einem feinen Apéro wurden die 
Anwesenden über die Gemeinde informiert. Anschliessend wurden die neuen 
Räumlichkeiten des Dienstleistungszentrums gezeigt. Der Abend fand mit guten 
Gesprächen seinen Abschluss. 

 
Soziales 
 
• Wirtschaftliche Sozialhilfe 

 
Die Anzahl zu bearbeitende Dossiers der wirtschaftlichen Sozialhilfe für in Beckenried 
wohnhaften Personen sind gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Die gute Wirt-
schaftslage trägt wesentlich dazu bei. Die Komplexität der Fälle und der damit verbundenen 
umfassenden Abklärungen nimmt weiter zu und erfordert einen grossen Zeitaufwand. 
Erschwerend kommt hinzu, dass beim Sozialdienst Nidwalden sehr viele 
Personalmutationen zu verzeichnen sind. Diese personellen Veränderungen führen zu 
einem grossen Mehraufwand bei der Gemeinde. 
 
Die Einführung des neuen Spezialprogrammes Tutoris konnte erfolgreich umgesetzt 
werden. Die Unterlagen werden nun vollständig elektronisch verarbeitet. Damit kann auch 
eine einfache und automatisierte Lieferung der BFS-Statistik gewährleistet werden. 
 

• Beirat Alter 
 
Der Beirat Alter hat sich zu fünf Sitzungen im vergangenen Jahr getroffen. Das Treffen mit 
Nachtessen für die im Jahr 2025 in Pension gegangenen Einwohnerinnen und Einwohner 
wurde vom Beirat Alter wiederum begleitet. Dieser Anlass war erneut ein voller Erfolg. Die 
Gespräche sind sehr interessant und es kommen wertvolle Rückmeldungen, welche für die 
zukünftige Gestaltung der Gemeinde Beckenried dienlich sind. 
 
Zusätzlich wurde eine öffentliche Veranstaltung "Dokupass" in Zusammenarbeit mit der Pro 
Senectute Nidwalden durchgeführt. Dieser Anlass wurde von über 70 Personen besucht. 
Beim anschliessenden Apéro wurden spannende Diskussionen mit den Fachpersonen und 
untereinander geführt. 
 
Von Seiten der Bevölkerung sind im vergangenen Jahr keine Themen beim Beirat oder der 
Verwaltung eingegangen, welcher der Beirat anschliessend hätte weiter bearbeiten 
können. 
 

• Jugendkommission 
 

Die Jugendkommission traf sich im Jahr 2025 zu 
insgesamt vier Sitzungen. Seitens der Jugendkommission 
wurden zwei Events organisiert und durchgeführt. Unter 
der Leitung von Tanzlehrerin Anna Dahinden wurde ein 
Tanzworkshop durchgeführt. Die Töfflifans durften ihre 
Töfflis am ersten Töfflitreffen am 9. August 2025 
präsentieren. Beide Events wurden von den Jugendlichen 
gut besucht. 
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Auch der Lielibetrieb am Freitagabend ist erfreulich verlaufen. Zahlreiche Jugendliche 
finden sich jeweils im Lieli ein und verbringen einen Abend mit Kolleginnen und Kollegen. 
Der neu verlegte Bodenbelag und die Sanierung der WC-Anlagen bringt neuen Glanz ins 
Jugendlokal Lieli. 
 

• Jungbürgerfeier 
 
Über 50 Junbürgerinnen und Jungbürger von Beckenried der Jahrgänge 2006 und 2007 
haben die Einladung der Jugendkommission angenommen und sich zur Jungbürgerfeier 
eingefunden. Nach gemeinsamer Fahrt auf den Hausberg Klewenalp erwartete die 
Teilnehmenden einen feinen Apéro, um anschliessend am AlpGaudi alles geben zu 
können. Der Spass stand dabei klar im Vordergrund. Nach einem Zwischenstopp bei 
Gemeindepräsident Urs Christen führte der Weg ins Alpstubli. Ein feines Nachtessen und 
gemütliches Beisammensein standen auf dem Programm. Der Ausklang der erfolgreichen 
Jungbürgerfeier fand im Bistro statt. 

 
Dank 
 
Das Jahr 2025 war ein weiteres Jahr der Veränderungen – spannend und sehr arbeitsintensiv. 
Ohne das Mitwirken aller Mitarbeitenden wäre es nicht möglich, die laufenden Projekte zu 
bearbeiten und umzusetzen. Ein grosser Dank geht deshalb an alle Mitarbeitenden der 
Gemeindeverwaltung, des Haus- und Gemeindedienstes, des Gemeindewerkes sowie an die 
Lehrpersonen der Schule Beckenried, welche mit viel Engagement und Sachkenntnis 
sicherstellen, dass die Dienstleistungen der Gemeinde, Hausdienst, Gemeindedienst und 
Schule gegenüber der Bevölkerung in einer hohen Qualität und zur Zufriedenheit der 
Öffentlichkeit erbracht werden. 
 
Dem Kirchenrat, der Genossenkorporation, allen Kommissionen und allen anderen 
Organisationen und Vereinen in Beckenried wird für die gute, offene und konstruktive 
Zusammenarbeit der beste Dank ausgesprochen. 
 
Aber auch Ihnen, geschätzte Beckenriederinnen und Beckenrieder, danken wir für das Ver-
trauen und die Unterstützung, die Sie uns während des vergangenen Jahres geschenkt haben. 
Ihr Mitdenken, Mithandeln und Mitgestalten in der Gemeinde Beckenried ist für uns wichtig 
und erleichtert uns die tägliche Arbeit. 
 
 
 
Traktandum 4.1 
Politische Gemeinde Beckenried. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 
 
Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Aufwand von CHF 15'662'596.54 und einem 
Ertrag von CHF 16'362'157.55 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 699'561.01 ab. Im 
Budget 2025 wurde von einem Ertragsüberschuss von CHF 7'100.00 bei Auflösung von 
finanzpolitischen Reserven von CHF 250'000.00 ausgegangen. Das nun vorliegende 
Rechnungsergebnis ist um CHF 949'561.01 besser als erwartet ausgefallen. 
 
Aus dem Mehrertrag von insgesamt CHF 699'561.01 sollen CHF 400'000.00 der Vorfinan-
zierung Sanierung Strandbad Bachegg und CHF 250'000.00 der Vorfinanzierung Ausbau 
Kantonsstrasse mit Radweg Feld-Autofähre zugewiesen werden. Der Restbetrag von 
CHF 49'561.01 wird dem übrigen Eigenkapital zugewiesen. 
 
Das Eigenkapital setzt sich per 31. Dezember 2025 wie folgt zusammen (vor Gewinnver-
teilung): 
 
Diverse Fonds im Eigenkapital CHF 1‘524'447.41 
Vorfinanzierung Schulhaus CHF 1‘976‘000.00 
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Vorfinanzierung Sanierung Gemeindehaus Mühlematt CHF 180'000.00 
Vorfinanzierung Sanierung Knoten Boden CHF 1'130'500.00 
Vorfinanzierung Neubau Wertstoffsammelstelle, Anteil Hausdienst CHF 225'000.00 
Vorfinanzierung Sanierung Strandbad Bachegg CHF 400'000.00 
Finanzpolitische Reserven CHF 4‘400'000.00 
Spezialfinanzierungen Eigenkapital CHF -8'432.15 
Übriges Eigenkapital CHF 2‘484'143.27 
Eigenkapital vor Gewinnverteilung CHF 12‘311'658.53 
 
Zuweisung Vorfinanzierungen CHF 650'000.00 
Zuweisung übriges Eigenkapital CHF 49'561.01 
Eigenkapital nach Gewinnverteilung CHF 13'011'219.54 
 
Die Verschuldung (Nettoschuld I) beläuft sich auf CHF 16'655'000. Unter Berücksichtigung der 
Abschreibungen, des Mehrertrages, der Nettoinvestitionen und der Fondszuweisungen ist die 
Verschuldung im Jahre 2025 um CHF 199'000 zurückgegangen (Stand Nettoschuld I am 
31.12.2024 CHF 16'854'000). Die prognostizierte Verschuldungszunahme ist nicht einge-
troffen. 
 
Die Investitionsrechnung weist im Berichtsjahr Nettoinvestitionen von CHF 2'181'853.21 aus. 
 
Im abgelaufenen Rechnungsjahr sind pro Bereich nur wenige Konten mit grösseren Budget-
abweichungen zu verzeichnen. Im Bereich Allgemeine Verwaltung konnte gegenüber dem 
Budget beinahe eine Punktlandung erreicht werden. Im Bereich Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit fällt der Aufwand leicht höher als budgetiert aus. Dies ist insbesondere auf einen 
ausserordentlichen Brandfall zurückzuführen. Bei der Bildung sind auf allen Stufen 
erfreulicherweise tiefere Aufwände zu verzeichnen. Im Bereich der Schulliegenschaften liegt 
der Aufwand aufgrund vorgezogener Sanierungen leicht höher. Im Bereich Kultur, Sport und 
Freizeit unterschreitet der Aufwand die Budgetvorgaben leicht. Der Aufwand im Bereich Ge-
sundheit liegt unter Budget. Dies ist insbesondere auf den tieferen Beitrag an die Spitex 
Nidwalden zurückzuführen. Der Bereich Soziale Sicherheit weist gegenüber dem Budget 
leichte Mehrkosten auf. Bei der Alimentenbevorschussung sind insbesondere die Rücker-
stattungen tiefer ausgefallen. Die wirtschaftliche Sozialhilfe liegt netto stark unter dem Vor-
jahreswert. Der Bereich Verkehr weist gegenüber dem Budget eine Punktlandung aus. Es gibt 
zwar innerhalb der einzelnen Positionen Verschiebungen, welche jedoch in der End-
abrechnung nicht zu einem Mehraufwand führen. Der Bereich Umweltschutz und Raum-
ordnung weist Minderkosten aus. Gerade im Bereich Raumplanung sind die geschätzten 
Kosten nicht im erwarteten Umfang angefallen. Viele Arbeiten wurden intern erledigt. Der 
Bereich Volkswirtschaft bewegt sich im Rahmen des Budgets. 
 
Allgemein darf den einzelnen Ressortverantwortlichen sowie allen Verwaltungsbereichen 
wiederum eine hohe Budgetdisziplin attestiert werden. Abweichungen gegenüber dem Budget 
sind in einigen bekannten Positionen entstanden, welche schwierig zu budgetieren sind. 
 
Bei den Steuererträgen lagen die Einkommenssteuern bei den natürlichen Personen 
mit CHF 1'137'288.50 und die Vermögenssteuern um CHF 112'375.95 über den Budget-
erwartungen. 
 
Erfreulich ist auch die Entwicklung der Gewinnsteuererträge der juristischen Personen. Diese 
entwickeln sich positiv und liegen mit einem Gesamtertrag von CHF 259'035.20 über den 
Budgetannahme von CHF 230'000.00. Gegenüber dem Vorjahr ist erneut eine Ertrags-
steigerung zu verzeichnen. Die Kapitalsteuern der juristischen Personen bewegen sich leicht 
über dem Vorjahresniveau. 
 
Die Grundstückgewinnsteuern sind mit CHF 289'178.00 tief ausgefallen. Im Budget wurde von 
einem Ertrag von CHF 797'400.00 ausgegangen. Die hohe Bautätigkeit wird sich in diesem 
Bereich erst zu einem späteren Zeitpunkt auswirken. 
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Begründung von Kreditüberschreitungen 
 
Gemäss § 11 Abs. 3 der Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Ge-
meinden (NG 171.21) sind Kreditüberschreitungen über CHF 10‘000.00 zu begründen. Die 
Begründungen der Kreditüberschreitungen sind unter Punkt 14 des Anhanges zur Jahres-
rechnung 2025 aufgeführt. 
 
Verpflichtungskredite 
 
Im Sinne von Art. 42 Abs. 1 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (NG 171.2) müssen alle 
vorhandenen Verpflichtungskredite in der Jahresrechnung erfasst werden. Nach Art. 43 
Abs. 3 vorerwähnten Gesetzes sind Kreditüberschreitungen bis CHF 50‘000.00 zu begründen. 
Im Rechnungsjahr 2025 ist folgender Verpflichtungskredit abgerechnet worden: 
 
• Sanierung Oberstufenschulhaus alter Teil 2. Etappe (INV 123) 

 
Die Gemeindeversammlung vom 24. November 2023 bewilligte einen Baukredit für die 
Teilsanierung des Oberstufenschulhauses (alter Teil) von CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % 
MWST, zuzüglich teuerungsbedingte Mehraufwendungen (Kostenstand Juli 2022). 
 
Die Sanierungsarbeiten wurden grösstenteils in den Sommer-, Herbstferien und 
Weihnachtsferien 2024 ausgeführt. Die Abschluss- und Fertigstellungsarbeiten erfolgten in 
den Sommerferien 2025. Der Gesamtaufwand beziffert sich auf CHF 718'856.15 inkl. 
8.1 % MWST. Gegenüber dem bewilligten Baukredit von CHF 800'000.00 ist eine Kosten-
unterschreitung von CHF 81'143.85 zu verzeichnen. In der Bauabrechnung enthalten ist 
der Liftersatz, da der bisherige Lifttyp S300 aus dem Angebot der Schindler AG gestrichen 
wurde und Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. 
 

• Forstliches Instandstellungsprojekt Rutschung Moos-Staldi-Rossweid 2021-2025 (INV 78) 
 
Die Gemeindeversammlung vom 20. Mai 2020 bewilligte einen Bruttokredit für das 
forstliche Instandstellungsprojekt Rutschungen Moos-Staldi-Rossweid 2020-2025 von 
CHF 907'000.00 (Nettokredit rund CHF 344'600.00). 
 
Die Sanierungsarbeiten wurden in den Jahren 2021 bis 2025 umgesetzt. Der Gesamt-
aufwand beziffert sich auf brutto CHF 809'364.80 bzw. netto auf CHF 285'683.30. Gegen-
über dem bewilligten Baukredit ist eine Kostenunterschreitung von brutto CHF 97'635.20 
bzw. netto CHF 58'916.70 zu verzeichnen. 

 
Die noch verfügbaren Verpflichtungskredite sind unter Punkt 12 des Anhanges zur Jahres-
rechnung 2025 aufgeführt. 
 
Kreditübertragung 
 
Damit die Budgetkredite nicht verfallen, hat der Gemeinderat am 21. April 2026, gestützt auf 
Art. 48 Abs. 2 des Gemeindefinanzhaushaltsgesetzes entschieden, nachfolgend nicht aus-
geschöpften Kredite auf das Folgejahr zu übertragen: 
 
• Schulliegenschaften: Sanierung Spielplatz Allmend (INV 116) 

 
Die Herbstgemeindeversammlung vom 22. November 2024 bewilligte einen Budgetkredit 
von CHF 170'000.00 für die Sanierung des Spielplatzes Allmend. Die Sanierungsarbeiten 
konnten im vergangenen Jahr grossmehrheitlich umgesetzt werden. In diesem Frühjahr 
müssen noch Anpassung- und Fertigstellungsarbeiten ausgeführt werden. Der Budget-
restkredit von CHF 30'115.10 wird auf das Investitionsbudget 2026 übertragen. 
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• Gemeindestrassen: Wärmeverbund, Belagsarbeiten (INV 107) 
 
Die Herbstgemeindeversammlung vom 22. November 2024 bewilligte einen Budgetkredit 
von CHF 150'000.00 für Belagsarbeiten im Zusammenhang mit dem Wärmeverbund. Die 
Umsetzung der Wärmeverbunderweiterung durch die Genossenkorporation Beckenried 
verzögerte sich bzw. erstreckt sich ins Jahr 2026. Die geplanten, gemeinsam und unter 
Berücksichtigung eines Kostenteilers auszuführenden Belagsarbeiten bei den 
Gemeindestrassen erfolgt erst im Jahr 2026. Der Budgetkredit von CHF 150'000.00 wird 
auf das Investitionsbudget 2026 übertragen. 

 
Antrag des Gemeinderates 
 
1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 (Er-

folgsrechnung inkl. Nachtragskredite, Investitionsrechnung sowie Bilanz) zu genehmigen. 
 

2. Der Gemeinderat schlägt folgende Gewinnverwendung vor: 
 
Gesamtergebnis Jahresrechnung 2025 CHF 699'561.01 
 
Zuweisung Vorfinanzierung Sanierung Strandbad CHF 400‘000.00 
Zuweisung Vorfinanzierung Sanierung Kantonsstrasse mit Radweg CHF 250'000.00 
Einlage übriges Eigenkapital CHF 49'561.01 

 
Bericht der Finanzkommission 
 
Als Finanzkommission haben wir die Buchhaltung und die Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung, Bilanz und Anhang) gemäss Gemeindegesetz für das Rechnungsjahr 
2025 geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener 
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels 
Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die An-
wendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungs-
entscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Wir danken den Verantwortlichen für die geleistete Arbeit und beantragen, die vorliegende 
Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
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Traktandum 4.2 
Gemeindewerk Beckenried. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 
 
Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 254'948 ab. Budgetiert 
war ein Ertragsüberschuss von CHF 355'200. Im Vorjahr resultierte ein positives Ergebnis von 
CHF 246'633. Im aktuellen Jahresergebnis enthalten ist eine systembedingte Auflösung stiller 
Reserven von netto rund CHF 118'000 (Vorjahr CHF 470'000). Dies erfolgte, obwohl in den 
Segmenten Stromproduktion, Stromnetz und Elektro-Gebäudetechnik zusätzliche 
Abschreibungen vorgenommen werden konnten. Bei der Beurteilung des Jahresergebnisses 
ist zu berücksichtigen, dass im Bestreben, der Kundschaft weiterhin möglichst attraktive 
Energietarife anbieten zu können, erneut darauf verzichtet wurde, die in der Sparte 
Stromproduktion angefallenen negativen Deckungsdifferenzen von rund CHF 370'000 
vollständig oder teilweise zu bilanzieren und in den kommenden Jahren über die Tarife zu 
kompensieren. Dank tieferer Beschaffungspreise und rekordhohen Rücklieferungen an den 
Markt konnte das Ergebnis der Stromversorgung gegenüber dem Vorjahr um rund 
CHF 220'000 verbessert werden. Die Stromproduktion weist trotz des Schadenfalls an der 
grossen Maschinengruppe im KW Sustli ein um rund CHF 18'000 besseres Ergebnis aus. 
Einerseits sind sowohl der Maschinenschaden als auch der Produktionsausfall versichert, und 
die zu erwartende Versicherungsentschädigung ist im Jahresabschluss angemessen 
berücksichtigt. Anderseits konnten die Aufwendungen für Unterhalt, Reparatur und Ersatz 
markant reduziert werden. Im Vorjahr hatten zwei Ereignisse zu erheblich höheren Kosten 
geführt. Erfreulich entwickelt hat sich das Segment Elektro-Gebäudetechnik. Gegenüber dem 
Vorjahr konnte eine Ergebnisverbesserung von rund CHF 75'000 erzielt werden. 
 
Die Geldflussrechnung weist eine geringfügige Zunahme der Liquidität um rund CHF 40'000 
aus. Dafür war jedoch eine zusätzliche Darlehensaufnahme von CHF 2'000'000 erforderlich. 
Aus der operativen Geschäftstätigkeit konnte erneut nicht genügend Liquidität erwirtschaftet 
werden, um die hohen Investitionsausgaben zu decken. Im Geschäftsjahr 2026 steht die 
Refinanzierung zweier Darlehen über insgesamt CHF 9'000'000 an. Im Zeitpunkt der 
Genehmigung der Jahresrechnung durch die Verwaltungskommission waren die 
Verhandlungen mit dem Kreditgeber noch nicht abgeschlossen. Es ist jedoch von einer 
Verlängerung der Darlehen auszugehen. 
 
Die Investitionen belaufen sich im Berichtsjahr auf CHF 3'591'690 und liegen damit rund 
CHF 1'340'000 unter dem Budget. Von den Investitionen entfallen rund CHF 2'050'000 auf das 
"Schwändi-Projekt". Die Investitionsrechnung zeigt zudem zahlreiche Projektverschiebungen, 
die im dynamischen Geschäftsumfeld des Gemeindewerks leider kaum zu vermeiden sind. 
 
Der Unternehmensgewinn soll gemäss Antrag der Verwaltungskommission den Reserven 
zugewiesen werden. Auf eine Gewinnausschüttung an die Politische Gemeinde Beckenried 
wird verzichtet. 
 
Die auf den folgenden Seiten präsentierte Jahresrechnung 2025 gibt einen umfassenden 
Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gemeindewerks Beckenried. 
 
Verpflichtungskredite 
 
Im Sinne von Art. 42 Abs. 1 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (NG 171.2) müssen alle 
vorhandenen Verpflichtungskredite in der Jahresrechnung erfasst werden. Nach Art. 43 
Abs. 3 vorerwähnten Gesetzes sind Kreditüberschreitungen bis CHF 50‘000.00 zu begründen. 
Im Rechnungsjahr 2025 wurden keine Verpflichtungskredite abgerechnet. 
 
Die noch verfügbaren Verpflichtungskredite setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Beschluss Instanz Objekt Kreditbetrag Kosten per 

31.12.2025 
Kreditbetrag 

ab 01.01.2026 

26.11.2017/ 
24.11.2023 

 
GV 

 
Quellwasserableitung Schwändi 

 
5'980'000 

 
5'059'208 

 
920'792 
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Antrag der Verwaltungskommission 
 
1. Die Verwaltungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 

2025 sowie die Kreditabrechnungen zu genehmigen. 
 
2. Die Verwaltungskommission schlägt vor, den Jahresgewinn 2025 von CHF 254'948 den 

Reserven zuzuweisen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission 
 
Als Finanzkommission haben wir die Buchhaltung und die Jahresrechnung (Bilanz, 
Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Investitionsrechnung, Center-Erfolgsrechnung und 
Anhang) des Gemeindewerkes Beckenried gemäss Gemeindegesetz für das Rechnungsjahr 
2025 geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist die Verwaltungskommission verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener 
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels 
Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen 
Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Diese 
Untersuchungen waren die Grundlage für unser Urteil. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Wir danken den Verantwortlichen für die geleistete Arbeit und beantragen, die vorliegende 
Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
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Gemeindewerk Beckenried

Bilanz
per 31. Dezember

CHF Erläuterung Rechnung 2025 Rechnung 2024

Umlaufvermögen 4'197'528            4'413'510            
Flüssige Mittel 2'011'106            1'972'695            
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.1 2'071'301            2'172'093            
Übrige kurzfristige Forderungen 2.2 6'930                   14'931                 
Vorräte und angefangene Arbeiten 2.3 5'101                   216'201               
Aktive Rechnungsabgrenzungen 103'090               37'590                 

Anlagevermögen 25'082'541          23'071'518          
Finanzanlagen 33'501                 33'501                 
Sachanlagen 2.4 24'849'056          22'780'215          
Immaterielle Werte 199'984               257'802               

AKTIVEN 29'280'069          27'485'028          

Kurzfristiges Fremdkapital 11'307'939          2'746'838            
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.5 1'545'964            2'009'273            
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.6 9'461'024            497'059               
Passive Rechnungsabgrenzungen 200'951               240'505               
Kurzfristige Rückstellungen 2.9 100'000               0                           

Langfristiges Fremdkapital 13'114'730          20'131'489          
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 2.7 11'000'000          9'000'000            
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 2.8 1'814'730            10'831'489          
Langfristige Rückstellungen 2.9 300'000               300'000               

Eigenkapital 4'857'400            4'606'701            
Reserven 2.10 4'602'452            4'360'068            
Jahresgewinn 2.10 254'948               246'633               

PASSIVEN 29'280'069          27'485'028          
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Gemeindewerk Beckenried

Erfolgsrechnung
1. Januar bis 31. Dezember

CHF Erläuterung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Betriebsertrag 10'567'923 9'846'500 10'164'543
Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen 10'017'302 9'132'400 9'517'431
Aktivierte Eigenleistungen 375'788 394'500 277'918
Bestandsänderungen nicht fakturierte Dienstleistungen -211'100 0 70'040
Übrige Erträge 2.11 385'934 319'600 299'154

Betriebsaufwand -8'657'748 -8'365'100 -8'890'817
Energie- und Netznutzungsaufwand -3'549'893 -3'594'200 -3'925'311
Materialaufwand -1'178'537 -944'800 -1'303'725
Personalaufwand 2.12 -2'622'814 -2'721'800 -2'453'808
Übriger betrieblicher Aufwand 2.13 -1'306'504 -1'104'300 -1'207'972

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) 1'910'176 1'481'400 1'273'727
Abschreibungen und Wertberichtigungen -1'580'667 -1'023'400 -1'023'924

Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT) 329'508 458'000 249'802
Finanzergebnis 2.14 -79'991 -102'800 -23'597

Ordentliches Ergebnis 249'517 355'200 226'205
Ausserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes Ergebnis 2.15 5'431 0 20'427

Jahresgewinn 254'948 355'200 246'633
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Gemeindewerk Beckenried

Geldflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember

CHF Rechnung 2025 Rechnung 2024

Jahresgewinn 254'948 246'633
Abschreibungen und Wertberichtigungen Sachanlagen 1'512'886 972'111
Abschreibungen und Wertberichtigungen immaterielle Werte 67'781 51'814
Entnahme Personalfonds -4'249 -1'363
Veränderung Rückstellungen 100'000 -50'000
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 100'793 134'553
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen 8'000 47'331
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten 211'100 -70'040
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen -65'500 51'165
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -360'169 672'451
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 8'963'965 -151'670
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen -39'555 -62'460

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow) 10'749'999 1'840'523
Investitionen in Sachanlagen -3'646'176 -2'759'559
Investitionen in immaterielle Werte -48'654 -33'004

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -3'694'830 -2'792'563
Veränderung kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 0 -2'000'000
Veränderung langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 2'000'000 4'000'000
Veränderung übrige langfristige Verbindlichkeiten -9'016'759 -11'150
Gewinnausschüttung 0 -50'000

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -7'016'759 1'938'850

Veränderung der Fonds 38'412 986'809

Rekapitulation
Flüssige Mittel am 1. Januar 1'972'695 985'886
Flüssige Mittel am 31. Dezember 2'011'106 1'972'695

+/- Fonds Liquide Mittel 38'412 986'809
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Gemeindewerk Beckenried

Investitionsrechnung
1. Januar bis 31. Dezember

CHF Kreditbeschluss Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Administration
Batteriespeicher DLZ Budget 0 60'000 0
PV-Anlage Dienstleistungszentrum; Ausbau Süd-Dach 0 0 25'888
Gebäude DLZ 0 0 11'692
ERP-Software 288 0 4'316

Werkbetrieb
Hebebühne Budget 67'669 70'000 0
Ersatz Server Leitsystem Budget 106'836 115'000 0
Fahrzeug Werkbetrieb 78'496 0 0
Schliesssystem Aussenanlagen Budget 28'657 30'000 47'597
GPS-Messgerät 2'640 0 20'398
Instandhaltungstool -3'368 0 3'368

Stromproduktion
KW Napf, Motorisierung Schütze Budget 0 10'000 0
Ersatz Hallenkran KW Sustli 1'301 0 0
KW Napf 7'130 0 4'689

Stromversorgung
Modul Zeitreihen IS-E 3'261 0 11'607

Stromnetz
Erneuerungen/Erweiterungen Verteilnetz Budget 29'254 280'000 72'413
Kabel TS Oberdorf - TS Seepark (neu ab TS Niederdorf) Budget 261 65'000 33'116
Kabel TS Pumpstation - TS Seepark Budget 77'969 145'000 6'104
Kabel SS Staldiwald - TS Schwändi, Neubau Budget 0 165'000 0
Kabel TS Kellermatt - TS Reservoir Arschad, Neubau Budget 5'937 21'000 1'198
Kabel TS Chisti - SS Staldiwald, Neubau Budget 0 50'000 0
Verkabelung Obere Allmend - Lehmatt 143'060 0 0
Kabel TS Niederdorf - TS Lehmatt 459 0 0
Diverse Verkabelungen Freileitungen Budget 0 100'000 0
TS Seepark, Neubau Budget 122'355 100'000 66'222
TS Lehmatt, Neubau Budget 72'364 120'000 0
TS Reservoir Arschad, Neubau Budget 156'905 200'000 3'952
TS Schwändi, Ersatzneubau Budget 97'547 220'000 6'292
TS BBE AG 44'882 0 0
TS Kellermatt, Ersatz Schutz Budget 0 10'000 0
TS Pumpstation, Ersatz Notstromversorgung Budget 0 90'000 0
TS Niederdorf, Ersatz MS-Schaltanlage/Sanierung Türen Budget 33'998 90'000 0
Schaltstation Holzboden, Neubau (anstelle Staldiwald) Budget 11'190 180'000 9'815
Messgerät für Aufzeichnung Stromnetz Budget 0 30'000 0
Messtechnik Trafostationen Budget 0 60'000 0
Kundenportal Budget 0 48'000 0
Smart Meters 0 0 97'973
Hausanschlüsse Budget 1'918 10'000 28'287
Hausanschlussbeiträge Budget -141'712 -10'000 -14'609
Netzkostenbeiträge -1'400 0 -11'819
TS Ruotzen 0 0 1'905
TS Pumpstation, NS-Anlage -13'614 0 0
Rundsteuerempfänger 9'900 0 0
Modul Zeitreihen IS-E 9'782 0 34'820

Wasser
Ableitung Schwändiquelle GV vom 26.11.2017 2'048'764 2'180'000 2'462'157
Erneuerung/Erweiterung Wasserleitungen Budget 524'429 300'000 118'578
Smart Meter Budget 810 50'000 126'205
Erweiterung WV Ambeissler/Bärlix/Napf 3'351 0 3'363
Ersatz Steuerung KW Lätten 0 0 8'208
Hausanschlüsse Budget 17'466 10'000 14'926
Hausanschlussbeiträge Budget -16'820 -10'000 -3'873
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Gemeindewerk Beckenried

CHF Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Kommunikation
Erweiterung Verteilnetz Budget 20'901 50'000 2'674
Hausanschlüsse 3'974 0 0
Hausanschlussbeiträge Budget -18'000 -5'000 -3'658

Elektrogebäudetechnik
Fahrzeuge Budget 27'464 50'000 -1'050
IT-Hardware Budget 23'421 50'000 0

Dienstleistungen
E-Ladestationen 1'966 0 1'197

Zusammenfassung
Administration 288 60'000 41'896
Werkbetrieb 280'930 215'000 71'363
Stromproduktion 8'430 10'000 4'689
Stromversorgung 3'261 0 11'607
Stromnetz 661'056 1'974'000 335'669
Wasser 2'578'000 2'530'000 2'729'564
Kommunikation 6'874 45'000 -984
Elektrogebäudetechnik 50'885 100'000 -1'050
Dienstleistungen 1'966 0 1'197

Total 3'591'690 4'934'000 3'193'950
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Anhang der Jahresrechnung

1 Rechnungslegungsgrundsätze
1.1 Allgemein

1.2 Forderungen

1.3 Sachanlagen

- Kraftwerkanlagen 12 bis 60 Jahre
- Verteilanlagen 12 bis 60 Jahre
- Wasserversorgungsanlagen 35 bis 80 Jahre
- Mess-, Steuer-, Regelungsanlagen 10 bis 25 Jahre
- Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge   5 bis 25 Jahre
- Gebäude 30 bis 40 Jahre
- Grundstücke und Anlagen im Bau Abschreibung nur bei Werteinbussen

1.4 Immaterielle Werte

1.5 Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen

1.6 Wasserversorgung

2 Erläuterungen zur Jahresrechnung

2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
31.12.2025 31.12.2024

Gegenüber Dritten 1'816'347                  1'877'380             
Gegenüber Politische Gemeinde 247'241                     270'374                
Gegenüber Organen 7'713 24'340
Bilanzwert 2'071'301 2'172'093

2.2 Übrige kurzfristige Forderungen
31.12.2025 31.12.2024

Gegenüber Dritten 6'930                          14'931                   
Bilanzwert 6'930 14'931

Das Gemeindewerk Beckenried (GWB) ist eine selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und unterliegt der 
Verordnung über das Gemeindewerk Beckenried vom 23. Mai 2014. Das GWB ist eine Unternehmung der Politischen Gemeinde Beckenried.

Die Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechts erstellt. 
Davon abweichend gelten für den Geschäftsbereich Wasserversorgung die Rechnungslegungsstandards gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt 
der Gemeinden (Gemeindefinanzhaushaltgesetz, GemFHG). 
Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten bilanziert. Verlustrisiken 
wird bei Bedarf mit Einzelwertberichtigungen und einem Pauschaldelkredere von 1% Rechnung getragen.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu  Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen und abzüglich 
Wertberichtigungen. Die Sachanlagen, mit Ausnahme von Land, werden linear abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die 
Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.
Investitionen in Erneuerungen oder Verbesserungen von Anlagen werden aktiviert, wenn sie die Kapazität oder die Qualität der Produktionsleistung 
wesentlich erhöhen oder die Lebensdauer erheblich verlängern.
Unterhalt und Reparaturen sowie die regelmässigen Instandstellungen der Anlagen werden direkt über die Erfolgsrechnung verbucht.
Die Nutzungsdauern pro Anlageklasse bewegen sich innerhalb der folgenden, branchenüblichen Bandbreiten:

Die immateriellen Werte bestehen aus EDV-Software. Diese wird zu den Anschaffungskosten bewertet und über sechs Jahre linear abgeschrieben.

Gemäss den Vorgaben des Kantons Nidwalden hat die Rechnung der Wasserversorgung ein ausgeglichenes Jahresergebnis auszuweisen. Der 
Ausgleich erfolgt durch Einlage in die Spezialfinanzierung (Gewinn) bzw. durch Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Verlust). 
Anschlussgebühren sind  in der Erfolgsrechnung zu verbuchen und Ende Jahr in die Spezialfinanzierung einzulegen (Bruttoverbuchung).
Weist die Spezialfinanzierung nach der Verbuchung des Jahresergebnisses und der Zuweisung der Anschlussgebühren ein Guthaben aus, ist dieses für 
ausserplanmässige Abschreibungen auf den Anlagewerten der Wasserversorgung zu verwenden.

Umsatzerlöse aus der Stromversorgung, der Netznutzung und der Wasserversorgung gelten als realisiert und werden als Umsatz erfasst, wenn die 
Lieferung erfolgt ist. Die Bemessung der Lieferung basiert auf Zählerablesungen. 

Erträge aus dem Erbringen von Kundenaufträgen werden erfasst, wenn die Leistung erbracht ist.  Falls es wahrscheinlich ist, dass die gesamten 
Auftragskosten die gesamten Auftragserlöse übersteigen, wird der erwartete Verlust sofort als Rückstellung erfasst.



Politische Gemeinde Politische Gemeinde 79

Gemeindewerk Beckenried

2.3 Vorräte und angefangene Arbeiten
31.12.2025 31.12.2024

Vorräte 1                                  1                             
Angefangene Arbeiten 5'100 216'200
Bilanzwert 5'101 216'201

2.4 Sachanlagen
31.12.2024 Zu- / Abgänge Abschreibungen 31.12.2025

Gebäude und Grundstücke 7'291'112 76'254 -255'758 7'111'608
Anlagen Stromproduktion 4'436'375 7'130 -289'232 4'154'272
Anlagen Stromverteilung 2'280'599 383'297 -334'794 2'329'102
Anlagen Wasserversorgung 2'106'442 600'689 -274'756 2'432'375
Übrige Sachanlagen 3'480'949 315'366 -358'346 3'437'968
Anlagen im Bau 3'184'740 2'198'991 0 5'383'731
Bilanzwert 22'780'215 3'581'727 -1'512'886 24'849'056

31.12.2023 Zu- / Abgänge Abschreibungen 31.12.2024
Gebäude und Grundstücke 7'535'065 11'692 -255'645 7'291'112
Anlagen Stromproduktion 4'600'820 4'689 -169'135 4'436'375
Anlagen Stromverteilung 2'265'758 154'942 -140'100 2'280'599
Anlagen Wasserversorgung 1'970'717 334'943 -199'218 2'106'442
Übrige Sachanlagen 3'653'474 35'488 -208'013 3'480'949
Anlagen im Bau 586'653 2'598'086 0 3'184'740
Bilanzwert 20'612'487 3'139'839 -972'111 22'780'215

2.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
31.12.2025 31.12.2024

Gegenüber Dritten 1'440'087                  1'947'126             
Gegenüber Politische Gemeinde 105'877 62'148
Bilanzwert 1'545'964 2'009'273

2.6 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
31.12.2025 31.12.2024

Gegenüber Dritten 9'145'419                  111'005                
Gegenüber Politische Gemeinde 315'605 386'055
Bilanzwert 9'461'024 497'059

2.7 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
31.12.2025 31.12.2024

Raiffeisenbank Nidwalden bis 28.02.2029 1.70% 2'000'000                  2'000'000             
Raiffeisenbank Nidwalden bis 31.07.2029 0.39% 1'000'000                  1'000'000             
Raiffeisenbank Nidwalden bis 29.02.2032 1.84% 2'000'000                  2'000'000             
Raiffeisenbank Nidwalden bis 30.09.2034 0.29% 4'000'000 4'000'000
Nidwaldner Kantonalbank bis 30.04.2031 1.00% 1'000'000 0
Nidwaldner Kantonalbank bis 31.05.2035 1.32% 1'000'000 0
Bilanzwert 11'000'000 9'000'000

2.8 Übrige langfristige Verbindlichkeiten
31.12.2025 31.12.2024

KehrichtVerwertungsVerband Nidwalden bis 15.05.2026 0                                  5'000'000             
KehrichtVerwertungsVerband Nidwalden bis 30.06.2026 0 4'000'000
Langfristige Nutzungsrechte Dritter 1'814'730 1'831'489
Bilanzwert 1'814'730 10'831'489

2.9 Rückstellungen
31.12.2024 Bildung Auflösung 31.12.2025

Rückbauverpflichtung Anlagen Schwändi 0 100'000 0 100'000
Rabattfonds Stromtarife 300'000 0 0 300'000
Bilanzwert 300'000 100'000 0 400'000

davon kurzfristige Rückstellungen 0 100'000 0 100'000
davon langfristige Rückstellungen 300'000 0 0 300'000

31.12.2023 Bildung Auflösung 31.12.2024
Belastende Verträge 50'000 0 -50'000 0
Rabattfonds Stromtarife 300'000 0 0 300'000
Bilanzwert 350'000 0 -50'000 300'000

davon kurzfristige Rückstellungen 50'000 0 -50'000 0
davon langfristige Rückstellungen 300'000 0 0 300'000
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2.10 Eigenkapital
Reserven Wasserversorgung Jahresgewinn Total

Stand 31.12.2024 4'144'013 0 267'419 4'411'432
Übertrag Jahresgewinn Vorjahr 267'419 -267'419 0
Gewinnverwendung 2023:

Freiwillige Abgabe an Politische Gemeinde -50'000 -50'000
Entnahme aus Personalfonds -1'363 -1'363
Veränderung Spezialfinanzierung Wasser 2024:

Einlage Anschlussgebühren 242'874 242'874
Jahresergebnis Wasserversorgung -120'001 -120'001
Bezug für ausserplanmässige Abschreibungen -122'873 -122'873

Jahresergebnis 2024 246'633 246'633
Stand 31.12.2024 4'360'068 0 246'633 4'606'701

Stand 31.12.2024 4'360'068 0 246'633 4'606'701
Übertrag Jahresgewinn Vorjahr 246'633 -246'633 0
Entnahme aus Personalfonds -4'249 -4'249
Veränderung Spezialfinanzierung Wasser 2025:

Einlage Anschlussgebühren 492'633 492'633
Jahresergebnis Wasserversorgung -299'244 -299'244
Bezug für ausserplanmässige Abschreibungen -193'389 -193'389

Jahresergebnis 2025 254'948 254'948
Stand 31.12.2025 4'602'452 0 254'948 4'857'400

2.11 Übrige Erträge

2025 2024
Mietertrag 230'049 228'446
Sonstiger betrieblicher Ertrag 89'084 70'708
Ertrag Schadenersatzleistungen und Versicherungsentschädigungen 66'802 0
Total 385'934 299'154

2.12 Personalaufwand
2025 2024

Gehälter inkl. Zulagen -2'050'587 -1'926'742
Sozialleistungen -369'952 -327'666
Personalbeschaffung -3'116 -3'988
Aus- und Weiterbildung -31'586 -18'580
Spesenentschädigungen -27'962 -25'611
Übriger Personalaufwand -55'487 -50'896
Leistungen Dritter / Temporäre Arbeitnehmer -84'124 -100'326
Total -2'622'814 -2'453'808

2.13 Übriger betrieblicher Aufwand
2025 2024

Raumaufwand -90'028 -97'223
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -538'038 -545'905
Sachversicherungen, Gebühren, Bewilligungen -68'174 -62'321
Energie- und Entsorgung -97'573 -69'756
Verwaltung und Informatik -460'756 -382'949
Werbung -25'815 -17'101
Sonstiger betrieblicher Aufwand -26'120 -32'718
Total -1'306'504 -1'207'972

2.14 Finanzergebnis
2025 2024

Finanzaufwand -100'177 -74'814
Finanzertrag 20'185 51'218
Total -79'991 -23'597

2.15 Ausserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes Ergebnis
2025 2024

Wiedereingebrachte Forderungen 4'643 20'427
Überschuss- / Gewinnbeteiligungen von Versicherungen 789 0
Total 5'431 20'427
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3 Weitere Angaben

3.1 Vollzeitstellen
Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr zwischen 10 und 50.

3.2 Restbetrag der Leasingverpflichtungen
31.12.2025 31.12.2024

Bis 1 Jahr 1'608 1'608
1 - 5 Jahre 1'742 3'350
Total 3'350 4'958

3.3 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

3.4 Wesentliche Auflösung von stillen Reserven
Im Geschäftsjahr 2025 wurden stille Reserven im Umfang von rund CHF 118'000 aufgelöst. 

3.5 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag bis zur Genehmigung der Jahresrechnung durch die Verwaltungskommission am 10. März 2026 sind keine Ereignisse 
eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Am Jahresende bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen von CHF 1'977.45 (Vorjahr: CHF 3'387.45), welche in der 
Position Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen sind.
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Gewinnverwendung
Die Verwaltungskommission schlägt folgende Gewinnverwendung vor:

2025 2024
Einlage in die Reserven 254'948 246'633

Jahresgewinn 254'948 246'633
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